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1. Informationen zum Coronavirus  
 

Das Bundeswirtschaftsministerium sowie andere Ministerien und Institutionen des Bundes unter-
halten nach wie vor Hotlines zum Thema Coronavirus. Eine kleine Auflistung mit Hinweisen darauf, 
zu welchem Bereich Auskunft erteilt wird finden Sie unter folgendem Link. Auf einer Sonderseite 
beleuchtet das Ministerium zudem die Auswirkungen des Erregers auf die Wirtschaft und gibt eine 
aktuelle Übersicht über Unterstützungmaßnahmen für die Wirtschaft, jeweils bezogen auf die Un-
ternehmensgröße. Beim Robert Koch-Institut gibt es eine Liste von Fragen und Antworten sowie 
aktuelle Informationen zum neuartigen Coronavirus. 
 

Auch die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung hält auf ihrer Website Antworten auf häu-
fig gestellte Fragen zum Virus bereit. Aktuell ist es besonders wichtig, sich auch über die Regelun-
gen der einzelnen Bundesländer zu informieren, da diese in Teilen unterschiedlich sind. Diese In-
formationen (Aktuelle Länderverordnungen, Testpflicht für Reiserückkehrer etc.) finden Sie in der 
Regel auf der Website Ihres Landesgesundheitsamtes oder Ihres Landesministeriums für Gesund-
heit: 
 

Baden-Württemberg 
Bayern 
Berlin 
Brandenburg  
Bremen  
Hamburg  
Hessen 
Mecklenburg-Vorpommern 
Niedersachsen  
Nordrhein-Westfalen 
Rheinland-Pfalz  
Saarland  
Sachsen  
Sachsen-Anhalt  
Schleswig-Holstein 
Thüringen  
 

2. Ausbreitung des Coronavirus  
 

Der Krisenstab von Bundesinnenministerium und Bundesgesundheitsministerium hat Prinzipien 
zur Risikobewertung und Handlungsempfehlungen für Großveranstaltungen verabschiedet. Die 
Beschlüsse gibt es auf der Website des Bundesgesundheitsministeriums. Diese Regeln gelten 
nach wie vor, auch wenn in einigen Bundesländern teilweise größere Veranstaltungen – aber keine 
Großveranstaltungen – wieder zulässig sind. 
 

https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Coronavirus/hotlines-und-informationsangebote.html.
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
https://www.rki.de/faq-ncov
https://www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/nCoV.html
https://www.infektionsschutz.de/coronavirus-2019-ncov.html
https://sozialministerium.baden-wuerttemberg.de/de/startseite/
https://www.stmgp.bayern.de/
http://www.berlin.de/sen/gpg/
https://msgiv.brandenburg.de/msgiv/de/start/
https://www.gesundheit.bremen.de/
https://www.hamburg.de/bgv/
https://soziales.hessen.de/
https://www.regierung-mv.de/Landesregierung/wm
https://www.ms.niedersachsen.de/startseite/
https://www.mags.nrw/
https://msagd.rlp.de/de/startseite/
https://www.saarland.de/ministerium_soziales_gesundheit_frauen_familie.htm
https://www.sms.sachsen.de/
https://ms.sachsen-anhalt.de/aktuelles/
https://www.schleswig-holstein.de/DE/Landesregierung/VIII/viii_node.html
https://www.tmasgff.de/
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/presse/pressemitteilungen/2020/1-quartal/krisenstab-bmg-bmi.html
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Das Auswärtige Amt bietet aktuelle Informationen zum Thema Coronavirus. Dazu zählen auch 
Hinweise zu Reisewarnungen. Aktuell besteht noch eine weltweite Reisewarnung für alle touristi-
schen Reisen außerhalb des europäischen Raums. Aufgrund der aktuellen Entwicklung der Infekti-
onszahlen auch in einigen europäischen Ländern, gibt es aber auch für diese Länder Reisewarnun-
gen mit entsprechenden Konsequenzen bei der Rückreise. Aktuelle Informationen zu den einzel-
nen Ländern finden Sie unter folgendem Link. Es ist dann die Eingabe des geplanten Reiselands 
erforderlich. 
 

Fakten über die Folgen des Virus für die Wirtschaft in Asien hat Germany Trade & Invest unter 
www.gtai.de zusammengestellt. 
 

Die Johns Hopkins University, Baltimore, pflegt eine ständig aktualisierte Übersicht zur Ausbrei-
tung des Coronavirus weltweit. 
 

3. Fürsorgepflicht des Arbeitergebers 
 

Grundsätzlich hat der Arbeitgeber nach § 618 BGB eine allgemeine Fürsorgepflicht und muss dem-
nach für die Unversehrtheit von Leben und Gesundheit des Arbeitnehmers sorgen. Bei einer Pan-
demie resultiert die Gefahrensituation, die vermieden werden soll, nicht aus der Besonderheit des 
Arbeitsplatzes, sondern daraus, dass eine ansteckende Krankheit im Umlauf ist.  
 

Zur Fürsorgepflicht gehört auch, dass der Arbeitgeber den Arbeitnehmer vor einer Ansteckung 
durch andere erkrankte Beschäftigte oder Dritte, mit denen er im Rahmen seiner Tätigkeit Kontakt 
aufnehmen muss, hinreichend schützt. Dabei hat der Arbeitgeber keine absolute Schutzpflicht. Er 
ist lediglich verpflichtet, zumutbare Schutzvorkehrungen zu treffen. Er hat also die Arbeit so zu 
gestalten, dass eine Gefährdung für Leben und Gesundheit möglichst vermieden und die verblei-
bende Gefährdung möglichst gering bleibt. Welche Maßnahmen konkret zu ergreifen sind, hängt 
vom Grad der Gefährdung ab. Solange keine konkrete Gefährdung bekannt ist, reichen auch all-
gemeine Informationen zur Erkrankung, während bei einer konkreteren Gefahr (z.B. infizierte Mit-
arbeiter) konkrete Schutzmaßnahmen nötig werden. 
 

Der Arbeitnehmer kann also nicht verlangen, dass zur Erreichung des Schutzes die an sich erlaubte 
unternehmerische Tätigkeit verändert werden muss. Umgekehrt stellen aber auch die Kosten für 
eine Maßnahme noch kein Unzumutbarkeitskriterium dar. Wenn der Arbeitgeber seine Fürsorge-
pflichten nicht erfüllt, kann dem Arbeitnehmer ein Leistungsverweigerungsrecht zustehen. Dies 
muss aber stets verhältnismäßig sein. Wenn es lediglich an einer allgemeinen Information fehlt, 
wäre eine Leistungsverweigerung überzogen. Besteht aber das konkrete Risiko einer Infektion (z.B. 
Zusammenarbeit mit einem infizierten Kollegen), besteht das Leistungsverweigerungsrecht. 
 

Für die Corona-Pandemie wurden in zwischen die SARS-CoV-2-Arbeitsschutzregel zur Veröffentli-
chung freigegeben, die im Laufe der 34. Kalenderwoche noch im Gemeinsamen Ministerialblatt 
veröffentlicht werden soll und damit in Kraft tritt.  
 

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/themen/gesundheit/coronavirus/2297696?isLocal=false&isPreview=false
https://www.auswaertiges-amt.de/de/ReiseUndSicherheit/reise-und-sicherheitshinweise
https://www.gtai.de/gtai-de/trade/specials/special/coronavirus-218400
https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html#/bda7594740fd40299423467b48e9ecf6
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Die diese aktuelle Fassung finden Sie aber jetzt schon unter diesem Link im Internet. 
 

Neben spezielle Hinweise zu Hygienemaßnahmen beim Saisonarbeitskräften insbesondere auch 
im Hinblick auf die Unterkünfte, die Sie im ZVG-Informationsblatt Saisonarbeitskräfte finden, das 
Sie über Ihren Landesverband Gartenbau erhalten, gibt es auch Neuerungen mit Auswirkungen für 
den Bereich des Einzelhandels. 
 

So wird in den neuen Arbeitsschutzstandards die Höhe der Abtrennungen für bestimmte Arbeitsbe-
reiche festgelegt. Konkret heißt es: „Mit der Abtrennung wird eine Trennung der Atembereiche 
zwischen Beschäftigten oder zwischen Beschäftigten und Kunden (zum Beispiel an Kassenarbeits-
plätzen, Bedientheken) erzielt. Der obere Rand der Abtrennung muss für Sitzarbeitsplätze mindes-
tens 1,5 m über dem Boden enden, für Steharbeitsplätze sowie bei Sitzarbeitsplätzen mit stehen-
den Kunden mindestens 2 m über dem Boden. Die Abtrennung kann – falls nötig – Öffnungen au-
ßerhalb des Atembereichs (zum Beispiel zum Bezahlen bzw. zum Bedienen des Kartenlesegerätes, 
gegebenenfalls auch zur Warenherausgabe) aufweisen. Beide Seiten der Abtrennung sind arbeits-
täglich mit einem handelsüblichen Reinigungsmittel zu reinigen“. 
 

Daneben wird auch auf die besondere Bedeutung von Gefährdungsbeurteilungen hingewiesen. 
 

Die bis zur Veröffentlichung der neue Regel geltenden Arbeitsschutzstandards finden Sie hier: 
„Arbeitsschutzstandard COVID 19“.  
 

4. Betriebliche Pandemieplanung  
 

Im Handbuch Betriebliche Pandemieplanung des Bundesamts für Katastrophenschutz und Kata-
strophenplanung sind Checklisten  zusammengestellt, die den Unternehmen helfen. 
 

Die Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung bietet zusätzlich einen Flyer mit 10 Tipps zur betrieb-
lichen Pandemieplanung.  
 

Hinweis: Um die Auswirkungen einer betrieblichen Quarantäne zu minimieren, erwägen Sie mögli-
che vorbeugende Trennungen von Betriebsteilen, Arbeitsgruppen, … oder setzen Sie sich wegen 
weiterer Präventivmaßnahmen mit Ihrem Berater in Verbindung. 
 

5. Absage von Veranstaltungen  
 

Das Robert Koch-Institut der Bundesregierung hat allgemeine Prinzipien, Kriterien und Hand-
lungsempfehlungen für Großveranstaltungen aufgestellt, die eine gute Orientierung bieten. Auf 
dieser Basis treffen örtliche Gesundheitsämter in der Regel ihre Anordnungen. In den meisten Fäl-
len können Unternehmen auch erstmal selbst die Risiken abwägen. Diese unterscheiden sich etwa 
nach der Zahl der Teilnehmer, der Region, dem Platz oder den Belüftungsmöglichkeiten. Eine 
wichtige Rolle spielt auch die Frage, ob mögliche Teilnehmer nachher rückverfolgt werden können. 
Daher können Veranstaltungen, neben einer Totalabsage, auch unter Auflagen genehmigt, ver-
schoben – oder unter günstigen Umständen weiterhin problemlos stattfinden.  

http://www.baua.de/DE/Angebote/Rechtstexte-und-Technische-Regeln/Regelwerk/AR-CoV-2/AR-CoV-2.html.
https://www.bmas.de/SharedDocs/Downloads/DE/PDF-Schwerpunkte/sars-cov-2-arbeitsschutzstandard.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bbk.bund.de/SharedDocs/Downloads/BBK/DE/Downloads/GesBevS/Handbuch-Betriebl_Pandemieplanung_2_Auflage.pdf?__blob=publicationFile
http://www.dguv.de/medien/inhalt/praevention/themen_a_z/biologisch/pandemieplanung/dguv_pandemieplanung.pdf
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/artikel/handlungsempfehlungen-corona-rki.html
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/artikel/handlungsempfehlungen-corona-rki.html
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Nach wie vor gilt bis mindestens 31. August 2020 ein generelles Verbot von Großveranstaltungen. 
Es ist damit zu rechnen, dass dieses Verbot auch weiter verlängert wird. 
 

Informationen zum Vertragsrecht bei Veranstaltungen  finden Sie hier. 
 

Zur Beurteilung von Durchführungen von Veranstaltung empfehlen wir Ihnen die Checkliste des 
Gesundheitsamt Kreis Euskirchen. 
 

Wie mit Veranstaltungen wie Adventsausstellungen oder Weihnachtsmärkten umzugehen ist, 
wird sich in den nächsten Wochen zeigen und auch davon abhängen, wie sich die Infektionszahlen 
entwickeln.  
 

6. Verdachtsfall im Unternehmen  
 

Treten bei Mitarbeitern in Ihrem Betrieb Symptome einer Covid-19-Erkrankung auf, sollten Sie sich 
unmittelbar an Ihr zuständiges Gesundheitsamt wenden. Zur Meldung verpflichtet ist allerdings 
nur ein bestimmter, in § 8 Infektionsschutzgesetz definierter Personenkreis. 
 

Die Kontaktdaten der Gesundheitsämter können Sie beispielsweise über eine Datenbank des Ro-
bert Koch-Instituts abfragen. Das Gesundheitsamt ist dann sowohl für den Meldeweg als auch für 
die Verhängung von weiteren Maßnahmen zuständig. Zudem informiert die Behörde Sie unter an-
derem darüber, wie Sie sich zu verhalten haben. 
 

Infizierte werden in der Regel vom Gesundheitsamt zu ihren Kontakten in den vergangenen Tagen 
und zu Symptomen befragt, sie werden namentlich registriert und gegebenenfalls Labortests un-
terzogen. Hier sollten Sie mit dem Amt kooperieren. Für Kontaktpersonen, die Symptome aufwei-
sen aber nicht schwer krank sind, kann das Gesundheitsamt eine Heim-Quarantäne anordnen. 
 

Und die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände hat ein Infoblatt "Arbeitsrechtli-
che Folgen einer Pandemie" veröffentlicht, das Sie im PDF-Format unter www.arbeitgeber.de 
abrufen können.  
 

7. Schulen und Kitas  
 

Auch wenn aktuell die Schulen und Kitas wieder geöffnet werden, wenn auch in den einzelnen 
Bundesländern mit unterschiedlichen Konzepten, zeigt sich schon jetzt, dass es voraussichtlich 
immer wieder zu Schließungen von Schulen und Kitas kommen wird. Daher stehen nach wie vor 
viele Arbeitnehmer vor dem Problem, ihre Kinder zu Hause betreuen zu müssen und deshalb nicht 
am Arbeitsplatz erscheinen zu können.  
 

Was sagt das Arbeitsrecht zu solchen Fällen: 
 

• Wenn das Kind noch in einem Alter ist, in dem es nicht über die gesamte Arbeitszeit allein zu Hause 
gelassen werden kann 

 

• und keine andere Betreuungsperson zur Verfügung steht, 
 

https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-Arbeitsverh%C3%A4ltnisse-K%C3%BCndigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/
https://www.wochenspiegellive.de/fileadmin/data/news/2020/03/EU/Checkliste_Veranstaltungen.pdf
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__8.html
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://tools.rki.de/PLZTool/
https://www.arbeitgeber.de/www/arbeitgeber.nsf/res/Arbeitsrechtliche-Folgen-einer-Pandemie.pdf/$file/Arbeitsrechtliche-Folgen-einer-Pandemie.pdf
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ist ein persönlicher Verhinderungsgrund gegeben. Der Arbeitnehmer ist somit berechtigt, zur Be-
treuung seines Kindes zu Hause zu bleiben. Selbstverständlich muss er den Arbeitgeber frühzeitig 
über die Verhinderung informieren. 
 

Wie sieht es mit der Vergütung aus, wenn das Kind zu Hause betreut werden muss? 
 

Wenn für solche Fälle keine explizite Regelung in einem anwendbaren Tarifvertrag oder im einzel-
nen Arbeitsvertrag getroffen wurde, liegt grundsätzlich ein Fall des § 616 BGB vor, soweit dessen 
Anwendbarkeit nicht im Arbeitsvertrag ausgeschlossen wurde. 
 

• Gemäß § 616 BGB behält der Arbeitnehmer seinen Anspruch auf Vergütung, wenn er für verhält-
nismäßig nicht erhebliche Zeit durch einen in seiner Person liegenden Grund ohne sein Verschul-
den gehindert ist, seine Arbeitsleistung zu erbringen.  

 

• Nach allgemeiner Auffassung sind unter „verhältnismäßig kurzer Zeit“ maximal fünf Arbeitstage 
zu verstehen. 

 

• Dauert die Verhinderung aufgrund des Betreuungsbedarfs länger oder ist - was unproblematisch 
vereinbart werden kann - die Anwendung von § 616 BGB arbeitsvertraglich ausgeschlossen, be-
steht kein Anspruch (mehr) auf Fortzahlung der Vergütung. 

 

• Zwar darf der Arbeitnehmer, wenn eine anderweitige Betreuung des Kindes tatsächlich nicht ge-
währleistet werden kann, auch für einen längeren Zeitraum der Arbeit fernbleiben, er hat aber 
dann keinen Anspruch auf weitere Entgeltzahlung. 

 

Tipp: Arbeitgeber und Arbeitnehmer sollten in diesen Fällen idealerweise gemeinsam überlegen, 
wie die Situation bewältigt werden kann. Neben der Inanspruchnahme von Erholungsurlaub oder 
dem Abbau von Überstunden (soweit vorhanden) kommt möglicherweise Arbeit im Homeoffice in 
Betracht. 
 

8. Anspruch auf Homeoffice 
 

Ein gesetzlicher Anspruch, von zu Hause aus zu arbeiten, besteht nicht. Beschäftigte können dies 
jedoch mit Ihnen als Arbeitgeber vereinbaren. Die Option kann sich zudem aus einer Betriebsver-
einbarung oder einem Tarifvertrag ergeben. 
 

Weitere Information zum Homeoffice finden Sie hier.  
 

9. Corona und Kurzarbeit  
 

„Das ZVG-Informationsblatt: Hinweise zum Kurzarbeitergeld“ erhalten Sie bei Ihren Landesver-
band. 
 
 
 
 
 

https://www.ihk-muenchen.de/de/Service/Recht-und-Steuern/Arbeitsrecht/Bestehende-Arbeitsverh%C3%A4ltnisse-K%C3%BCndigung-und-Sozialversicherung/Corona-Virus-Dienstreisen-Arbeitsausfall-Arbeitsschutz/Coronavirus-und-Homeoffice/
https://www.g-net.de/landesverbaende.html
https://www.g-net.de/landesverbaende.html
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10. Betriebsvergleich 4.0 hilft in Corona Krise  
 

Der Betriebsvergleich 4.0 kann Ihnen bei der Liquiditätsplanung zur Ermittlung Ihres kurzfristigen 
Finanzbedarfs eine große Hilfe sein. Auch wenn Sie bislang noch nicht am Betriebsvergleich teil-
nehmen, können Sie dieses Werkzeug auch ohne Zugangsdaten nutzen und ihren aktuellen Be-
darf berechnen. 
 

Auch für einen kurzfristigen Nachweis über die Gewinn- und Verlustsituation, z.B. zur Bewilligung 
von Hilfsmaßnahmen, ist der Betriebsvergleich ein gutes Mittel. Teilnehmern am Betriebsvergleich 
wird dieser über das Zentrum für Betriebswirtschaft im Gartenbau zur Verfügung gestellt.  
 

Aktuell ruft das Zentrum für Betriebswirtschaft (ZBG) zusammen mit den betriebswirtschaftlichen 
Beraterinnen und Beratern zur Corona-Zwischenbilanz auf. Als gute Vorbereitung für die weitere 
Geschäftstätigkeit ist es für alle Beteiligten wichtig, den Status quo zu kennen und die aktuelle 
Entwicklung richtig zu verstehen. Deshalb bietet das ZBG für die wichtige Corona-Zwischenbilanz 
an Betriebsinhaber und ihre Steuerberater dadurch zu unterstützen, dass im ZBG die Datenverar-
beitung für die Betriebe vollständig übernommen wird, wenn die Halbjahresdaten 2019 und 2020 
von den Steuerberatern – natürlich nach Zustimmung des Betriebs – am besten im Excel-Format 
als Summen- und Saldenlisten zur Verfügung gestellt werden. 
 

Alle weiteren Informationen finden Sie auf der Homepage des ZBG. 
 

11. Finanzielle Hilfen für Unternehmen  
 

Corona-Soforthilfe für Kleinstunternehmen  
Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWi) und das Bundesfinanzministerium 
(BFM) haben am 23.03.2020 umfassende zusätzliche Maßnahmen mit Soforthilfen von bis zu 50 
Milliarden Euro für kleine Unternehmen, Solo-Selbständige und Angehörige der Freien Berufe vor-
gelegt. 
 

Weiterführende Informationen zu den Eckpunkten der Maßnahmen finden Sie hier. 
 
 

Weitere Informationen und eine Übersicht über die zuständigen Stellen in den Ländern finden Sie 
hier. 
 

Musterantrag für Soforthilfen.  
 

Darüber hinaus bieten auch Banken der Länder kurzfristige Liquiditätshilfen, wie Betriebsmittel-
kredite für Unternehmen vor Ort an. Die Programme sind sehr unterschiedlich. Eine Übersicht 
dazu gibt es auf dieser Seite des Bundeswirtschaftsministeriums. 
 

Hinweis: Die Umsetzung der Bundes-Soforthilfen für kleine Unternehmen steht - und bezieht nun 
auch die Landwirtschaft explizit mit ein. Eine entsprechende Verwaltungsvereinbarung wurde zwi-
schen Bund und Ländern am 29.03.2020 finalisiert. 
 
 
 

https://bv-gartenbau.de/App_AspxFiles/P_Bogendaten.aspx?IDNavi=408
https://bv-gartenbau.de/App_AspxFiles/P_Bogendaten.aspx?IDNavi=408
http://www.zbg.uni-hannover.de/halbjahresvergleich
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/eckpunkte-corona-soforthilfe.pdf?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Corona-Schutzschild/2020-03-30-Musterantrag-Soforthilfen.pdf?__blob=publicationFile&v=1
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Wirtschaft/altmaier-zu-coronavirus-stehen-im-engen-kontakt-mit-der-wirtschaft.html
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Koalitionsausschuss beschließt Konjunkturpakt 
Der Koalitionsausschuss hat sich auf Eckpunkte eines Konjunkturpakets verständigt. Gezielte 
Maßnahmen im Umfang von insgesamt 130 Milliarden Euro sollen Beschäftigte und Familien un-
terstützen, Unternehmen stabilisieren, die Modernisierung des Landes voranbringen und dafür 
sorgen, dass Deutschland gestärkt aus der Krise hervorgeht.  
 

Hinweis: Informationen zum Thema Mehrwertsteuer erhalten Sie bei Ihrem Landesverband. 
 
Neue KfW-Schnellkredite für gewerbliche Betriebe 
Für gewerbliche Gartenbaubetriebe mit mehr als 10 Beschäftigten steht eine neues Kredit-
programm durch die Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) zur Verfügung. Die Kreditbewilli-
gung erfolgt ohne weitere Kreditrisikoprüfung durch die Bank oder die KfW. Somit kann der Kredit 
schnell bewilligt werden. Die Bank erhält eine Haftungsfreistellung in Höhe von 100 Prozent durch 
die KfW, abgesichert durch eine Garantie des Bundes.  
 

Das Kreditvolumen pro Unternehmen beträgt bis zu drei Monatsumsätzen des Jahres 2019, ma-
ximal 800.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl über 50 Mitarbeitern sowie ma-
ximal 500.000 Euro für Unternehmen mit einer Beschäftigtenzahl von bis zu 50 Mitarbeitern, bei 
einem Zinssatz in Höhe von aktuell 3 Prozent mit einer Laufzeit von 10 Jahren. Es soll eine til-
gungsfreie Zeit von bis zu 2 Jahren ermöglicht werden.  
 

Die Mittel können insbesondere für Betriebsmittel und auch für Investitionen herangezogen wer-
den; Umschuldung und Ablösung von Kreditlinieninanspruchnahmen werden ausdrücklich ausge-
schlossen. 
 

Als Voraussetzung muss das Unternehmen mindestens seit 1. Januar 2019 am Markt aktiv sein. 
Es darf zum 31. Dezember 2019 kein Unternehmen in Schwierigkeiten gemäß EU-Definition gewe-
sen sein und muss zu diesem Zeitpunkt geordnete wirtschaftliche Verhältnisse aufweisen.  
 

Der Antragsteller muss schriftlich versichern, dass es zum Stichtag keine ungeregelten Zahlungs-
rückstände von mehr als 30 Tagen gab, dass keine Insolvenzantragspflicht bestand, noch die Ab-
sicht, in den nächsten drei Monaten einen Antrag zu stellen, dass das Unternehmen nicht in einem 
Konkurs- oder Nachlassverfahren oder in Liquidation war und dass keine parallelen Anträge einge-
reicht wurden. 
 

Der neue KfW-Schnellkredit ergänzt das bereits bestehende KfW-Sonderprogramm 2020 und die 
bereits bestehende Soforthilfe für Unternehmen bis 10 Beschäftigte. Das Angebot ist vorerst bis 
zum 31. Dezember 2020 befristet.  
 
Hilfen für die Land- und Ernährungswirtschaft 
Das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) hat dabei in den Verhandlungen 
wichtige Erleichterungen für die Land- und Ernährungswirtschaft erreicht. Die Belange der Branche 
werden maßgeblich berücksichtigt. Weiterführende Informationen finden Sie hier. 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Schlaglichter/Konjunkturpaket/2020-06-03-eckpunktepapier.pdf?__blob=publicationFile&v=9
https://www.g-net.de/landesverbaende.html
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)/?kfwmc=vt.sea.google.SEA_VT_Erweitern_Corona_Schnellkredit_BK.%7bAnzeigengruppe%7d.%7bAnzeige%7d&wt_cc1=erweitern&wt_cc2=kon|newsroom&wt_cc3=103163403271_kwd-899949303356_431456682414&wt_kw=b_103163403271_%2Bkfw%20%2Bschnellkredit
https://www.kfw.de/inlandsfoerderung/Unternehmen/Erweitern-Festigen/F%C3%B6rderprodukte/KfW-Schnellkredit-(078)/?kfwmc=vt.sea.google.SEA_VT_Erweitern_Corona_Schnellkredit_BK.%7bAnzeigengruppe%7d.%7bAnzeige%7d&wt_cc1=erweitern&wt_cc2=kon|newsroom&wt_cc3=103163403271_kwd-899949303356_431456682414&wt_kw=b_103163403271_%2Bkfw%20%2Bschnellkredit
https://www.bmel.de/SharedDocs/Pressemitteilungen/DE/2020/054-coronapaket-der-bundesregierung.html
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Liquiditätshilfen Rentenbank 
Um die Betriebe in dieser Situation zu unterstützen, bietet die Rentenbank Liquiditätssiche-
rungsdarlehen an. Unternehmen der Landwirtschaft, des Weinbaus und des Gartenbaus können 
die Darlehen der Rentenbank für die Deckung ihres Liquiditätsbedarfs bei ihrer Hausbank beantra-
gen. Im Antrag auf ein Refinanzierungsdarlehen reicht eine entsprechende Begründung aus, wa-
rum der Liquiditätsbedarf durch die Corona-Krise ausgelöst wurde. Ihre Ansprechpartner finden 
Sie hier. 
 
Neue Rentenbank-Darlehen für landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe  
Für landwirtschaftliche Gartenbaubetriebe stehen ab dem 16. April 2020 neue Liquiditätssiche-
rungsdarlehen mit Bürgschaften durch die Rentenbank zur Verfügung. Angeboten werden Darle-
hen in Höhe von maximal drei Millionen Euro. Sie können bei kleinen und mittleren Unternehmen 
(KMU) bis zu 90 Prozent der Darlehenssumme verbürgt werden, bei Großunternehmen bis zu 80 
Prozent. Die Laufzeit beträgt vier oder sechs Jahre.  
 

Das Programm richtet sich an Unternehmen, die unter den Folgen der Corona-Pandemie leiden 
und nicht über ausreichend Sicherheiten verfügen. Antragsteller müssen gegenüber ihrer Haus-
bank erläutern, inwiefern der Liquiditätsbedarf durch die Corona-Pandemie ausgelöst wurde. Es 
sind nur Unternehmen antragsberechtigt, die sich am 31. Dezember 2019 nicht in Schwierigkeiten 
nach EU-Definition befanden.  
 

Die verbürgten Darlehen werden über die Hausbank vergeben und müssen auch dort beantragt 
werden. Zusätzlich sind bei Antragstellung eine „Kleinbeihilfen-Erklärung“ sowie ein „Antrag auf 
Bürgschaft“ einzureichen.  
 

Gefördert werden Betriebsmittel, Lohnkosten und andere notwendige betriebliche Ausgaben. 
Auch der planmäßige Kapitaldienst für bereits bestehende Darlehen kann aus diesen Mitteln be-
dient werden.  
 

Darlehenszusagen aus diesem Programm sind bis zum 31. Dezember 2020 möglich. Eine Antrag-
stellung bei der Rentenbank ist bis zum 15. Dezember 2020 möglich. 
 
Bürgschaftsbanken 
Kostenlose Anfrage für ein Finanzierungsvorhaben kann über das Finanzierungsportal der Bürg-
schaftsbanken gestellt werden. Die jeweils zuständige Bürgschaftsbank finden Sie hier. 
 
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen  
Kleinen und mittelständischen Unternehmen, die unmittelbar oder mittelbar durch Corona-
bedingte Auflagen oder Schließungen betroffen sind, sollen für die Monate Juni bis August 2020 
eine weitergehende Liquiditätshilfe gewährt werden. Diese neue Überbrückungshilfe schließt zeit-
lich an das Soforthilfeprogramm der Bundesregierung (März bis Mai 2020) an. 
 

Im Rahmen des Programmes können Unternehmen aus allen Wirtschaftsbereichen, Selbstständige 
und gemeinnützige Unternehmen und Organisationen bis zum 30. September 2020 einen Antrag 
auf Überbrückungshilfe des Bundes stellen.  

https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/#Corona-Darlehen
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/#Corona-Darlehen
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/foerdergeschaeft-kontakte/
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/#Corona-B%C3%BCrgschaften
https://www.rentenbank.de/foerderangebote/landwirtschaft/corona-hilfen/#Corona-B%C3%BCrgschaften
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://finanzierungsportal.ermoeglicher.de/
https://vdb-info.de/mitglieder
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Das Programm soll nur für besonders stark betroffene Unternehmen gelten. Voraussetzung ist in 
der Regel ein Umsatzrückgang in den Monaten April und Mai 2020 um zusammengenommen min-
destens 60 Prozent gegenüber April und Mai 2019. Damit dürften kaum Gartenbaubetriebe – mit 
einigen Ausnahmen wie z. B. Raumbegrüner oder bestimmte Gemüsebaubetriebe – einen An-
spruch auf Mittel aus diesem Programm haben. 
 

Eine Inanspruchnahme der Soforthilfe schließt die zeitgleiche Inanspruchnahme der Überbrü-
ckungshilfe nicht aus, jedoch erfolgt bei Überschneidung des Förderzeitraums eine anteilige An-
rechnung der Soforthilfe. Fixkosten können nur einmal erstattet werden. Eine entsprechende 
Selbsterklärung ist von den Unternehmen bei Antragstellung abzugeben. 
 

Das Antragsverfahren wird durch einen Steuerberater, steuerberatenden Rechtsanwalt, Wirt-
schaftsprüfer oder vereidigten Buchprüfer durchgeführt und über eine digitale Schnittstelle direkt 
an die EDV der Bewilligungsstellen der Länder übermittelt. Sie können Anträge nur in Zusammen-
arbeit mit diesen Dienstleisterinnen und Dienstleistern stellen. Gemeinsam besprechen Sie dann 
das weitere Vorgehen zur Antragstellung. 
 

Die Nutzung der digitalen Antragsplattform www.überbrückungshilfe-unternehmen.de ist seit 
dem 8. Juli 2020 möglich.  
 

Die Überbrückungshilfe kann für 3 Monate (Juni bis August) beantragt werden. Insgesamt stellt der 
Bund 24,6 Mrd. Euro bereit.  
 

Unter diesem Link können Sie weitere Informationen zur Überbrückungshilfe einsehen,  den Leit-
faden für Antragserfassende finden Sie hier. 
 

Die FAQ erläutern einige wesentliche Fragen zur Handhabung des Bundesprogramms „Corona-
Überbrückungshilfe für kleine und mittelständische Unternehmen“. Sie sind als Hintergrundinfor-
mationen für Antragsberechtigte Unternehmen bzw. Steuerberater, Wirtschaftsprüfer, vereidigte 
Buchprüfer und Rechtsanwälte gedacht. 
 

12.Soforthilfe der Länder 
 

Informationen zu Hilfen der einzelnen Bundesländer erhalten Sie bei Ihrem Landesverband. 
 

Eine Übersicht über die zuständigen Stellen in den Ländern finden Sie hier. 
 

13. Informationen zur Arbeitnehmerüberlassung 
 

Nach Informationen des Bundesministeriums für Arbeit und Soziales (BMAS) für Arbeitnehmer-
überlassung vom 23. März 2020 besteht das Bedürfnis, kurzfristig und unbürokratisch eigene Ar-
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderen Unternehmen zur Arbeitsleistung zu überlassen bzw. 
kurzfristig und unbürokratisch Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer anderer Unternehmen wie 
eigenes Personal einsetzen zu können.  
 

http://www.%C3%BCberbr%C3%BCckungshilfe-unternehmen.de/
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Home/home.html
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Redaktion/DE/Publikationen/leitfaden.pdf?__blob=publicationFile&v=6
https://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/UBH/Navigation/DE/Dokumente/FAQ/faqlist.html
https://www.g-net.de/landesverbaende.html
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2020/20200329-weg-fuer-gewaehrung-corona-bundes-soforthilfen-ist-frei.html
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Beispielsweise besteht auf der einen Seite Bedarf an Fahrerinnen und Fahrern für die Auslieferung 
von Lebensmitteln, auf der anderen Seite gibt es andere Unternehmen, die ihre Fahrerinnen und 
Fahrer aktuell nicht einsetzen können. Vergleichbare Konstellationen können sich z.B. auch im 
Gesundheitsbereich oder in der Landwirtschaft ergeben.  
 

Eine Rechtsänderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) ist nicht erforderlich, weil sich 
durch Auslegung anderer Ausnahmetatbestände unbürokratischere Lösungen finden lassen, die 
unabhängig von der Betriebsgröße genutzt werden können. In der aktuellen Krisensituation kann 
auf die Ausnahmeregelung für die gelegentliche Arbeitnehmerüberlassung zurückgegriffen werden 
(§ 1 Absatz 3 Nummer 2a AÜG). Hiernach ist ausnahmsweise keine Erlaubnis oder Anzeige zur Ar-
beitnehmerüberlassung erforderlich, wenn die Überlassung nur gelegentlich erfolgt und der Ar-
beitnehmer/ die Arbeitnehmerin nicht zum Zweck der Überlassung eingestellt und beschäftigt 
wird, es sich also nicht um Leiharbeitnehmer handelt.  
 

Für diese Variante der erlaubnisfreien nur gelegentlichen Arbeitnehmerüberlassung spricht, dass 
sie für alle Unternehmensgrößen gilt, sie unabhängig von dem Motiv der Verhinderung von Entlas-
sungen und Kurzarbeit eingesetzt werden kann, um Arbeitskräftebedarfe (auch in Krankenhäusern, 
im Lebensmittelhandel, der Lebensmittellogistik oder der Landwirtschaft) kurzfristig zu decken. 
Schnelles Handeln wird so ermöglicht.  
 

Nach Einschätzung des BMAS liegen die Voraussetzungen der nur gelegentlichen Arbeitnehmer-
überlassung in den aktuellen Bedarfsfällen grundsätzlich vor: 
 

• Der Anlass für die Überlassung ist kurzfristig und unvorhersehbar (aktuelle 
Krisensituation) eingetreten (umfasst wird z. B. Personalengpass beim Entleiher 
oder Arbeitsausfall beim Verleiher), 

• der Arbeitgeber hat nicht die Absicht, dauerhaft als Arbeitnehmerüberlasser tätig 
zu sein und 

• die einzelne Überlassung erfolgt zeitlich begrenzt auf die aktuelle Krisensituation. 
 

Derartige Überlassungen erfordern, ebenso wie bei der Kollegenhilfe, grundsätzlich das Einver-
ständnis der Arbeitnehmer, da die Arbeitsverträge typischerweise keine Aussage zu einer Überlas-
sung in einer Krisensituation enthalten. Angesichts der besonderen Bedeutung derartiger Einsätze 
ist es sachgerecht und dem unionsrechtlichen Gleichbehandlungsgrundsatz entsprechend, wenn 
die eingesetzten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit den Stammbeschäftigten im Einsatz-
betrieb gleichgestellt werden. 
 

Dies hat das BMAS inzwischen auch auf seiner Internetseite veröffentlicht. Die allgemeinen Hinwei-
se finden Sie unter folgendem Link. Bitte scrollen Sie nach unten bis zum Punkt „Arbeitnehmer-
überlassung“. 
 
 
 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/corona-virus-arbeitsrechtliche-auswirkungen.html
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14. Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen 
 

Die Vereinfachten Stundungsregelungen für Sozialversicherungsbeiträge während der Coronakrise 
sind inzwischen ausgelaufen. Dennoch befinden sich nach wie vor viele Unternehmen aufgrund der 
Corona-Pandemie weiterhin in wirtschaftlichen Schwierigkeiten. Vor diesem Hintergrund gibt es 
weiterhin die Möglichkeit zur Stundung von Sozialversicherungsbeiträgen. Hierbei sind allerdings 
die jeweiligen Zeiträume unterschiedlich zu behandeln. Grundsätzliche Voraussetzung für eine 
Stundung ist, dass die Unternehmen die Entlastungsmöglichkeiten durch Kurzarbeitergeld und 
sonstige Unterstützungs- und Hilfsmaßnahmen, die als Schutzschirme aktuell von der Bundesre-
gierung zur Verfügung gestellt werden, nutzen. Die dadurch den Unternehmen zur Verfügung ste-
henden Mittel sind nach entsprechender Gewährung auch für die Zahlung der Sozialversiche-
rungsbeiträge, einschließlich der bis dahin gestundeten Beiträge zu verwenden. 
 

Zeitraum März bis Mai 2020 
Auf Antrag des Arbeitgebers konnten die Beiträge für März bis Mai 2020 in einem vereinfachten 
Verfahren gestundet werden – ohne Sicherheitsleistungen und Säumniszuschläge. Hierzu hatte es 
ein ausführliches Rundschreiben des GKV-Spitzenverbands gegeben. 
 

Zeitraum ab Juni 2020 
Ab dem Beitragsmonat Juni gelten jetzt wieder die üblichen Regeln für die Stundung oder Raten-
zahlung von Sozialversicherungsbeiträgen. 
 

Aber bis zum 30. September 2020 sind weitere Vereinfachungen bei der Stundung für Arbeitge-
ber, die von der aktuellen Corona-Pandemie unmittelbar und nicht unerheblich betroffen sind, 
möglich. So sind keine Sicherheitsleistungen nötig, wenn die Beiträge vor der Pandemie vollstän-
dig und rechtzeitig entrichtet wurden. Hierzu ist es aber wichtig, sich rechtzeitig mit der jeweiligen 
Organisation, an die die Sozialversicherungsbeiträge zu zahlen sind, in Verbindung zu setzen. 
 

Weiterhin soll bis 30. September 2020 im Hinblick auf die besondere Situation der von der 
Corona-Pandemie betroffenen Arbeitgeber regelmäßig davon ausgegangen werden, dass eine 
erhebliche Härte vorliegt, die Zahlungsschwierigkeiten vorrübergehender Natur sind und die 
Realisierung des Beitragsanspruchs nicht gefährdet ist. Damit dürfen die grundsätzlichen Vo-
raussetzungen der Stundung von Beitragsansprüchen grundsätzlich erfüllt sein.  
 

Beiträge zur Sozialversicherung für Landwirtschaft, Forsten und Gartenbau (SVLFG) 
Gleiche Regelungen gelten auch für die Beiträge zur SVLFG. Auch hier sind die besonderen Rege-
lungen, die bis Ende Mai bestand hatten ausgelaufen. Nach wie vor gilt aber, dass unter be-
stimmten Voraussetzungen auch weiterhin Stundungen möglich sind. Versicherte sollten sich 
bei finanziellen Engpässen so schnell wie möglich mit der SVLFG in Verbindung setzen 
(versicherung@svlfg.de). Dies gilt im übrigen auch bei sonstigen Fällen finanzieller Engpässe. 
Aktuelle Informationen zur Stundung bei der SVLFG sowie ein Formular zur Beantragung der Stun-
dungen finden Sie hier.  
 

mailto:versicherung@svlfg.de
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15. Stundung von Steuern 
 

Um die Unternehmen, die durch die Corona-Krise unmittelbar in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten, zu entlasten, haben sich das BMF und die Länderfinanzbehörden auf folgende Maßnah-
men geeinigt (BMF-Schreiben vom 19. März 2020 und gleichlautende Erlasse der obersten Finanz-
behörden der Länder vom 19. März 2020): 
 

• zinslose Stundung von Einkommen-, Körperschaft- und Umsatzsteuer für nachweislich unmittel-
bar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 unter Darle-
gung ihrer Verhältnisse. Die entstandenen Schäden müssen nicht zwingend im Einzelnen wert-
mäßig nachgewiesen werden. Anträge auf Stundungen der nach dem 31. Dezember 2020 fälli-
gen Steuern müssen besonders begründet werden. 

 

• Stundungen der Gewerbesteuer müssen die Unternehmen bei den zuständigen Gemeinden bean-
tragen (Ausnahme: Stadtstaaten). Diese unterliegen jedoch nicht den Weisungen der Landesfi-
nanzbehörden. 

 

• Stundung von Lohnsteuer ist nicht möglich. 
 

• Herabsetzung von Vorauszahlungen für Einkommen- und Körperschaftsteuer und des Gewerbe-
steuer-Messbetrages für Zwecke der Gewerbesteuer-Vorauszahlungen für nachweislich unmittel-
bar und nicht unerheblich betroffene Steuerpflichtige bis zum 31. Dezember 2020 unter Darle-
gung ihrer Verhältnisse. Die entstandenen Schäden müssen nicht zwingend im Einzelnen wert-
mäßig nachgewiesen werden. Anträge auf Anpassung der Vorauszahlungen, die nur Zeiträume 
nach dem 31. Dezember 2020 betreffen, sind besonders zu begründen. 

 

• Aussetzung der Vollstreckungsmaßnahmen, wie etwa Kontopfändungen, bis zum 31.Dezember 
2020, solange der Steuerschuldner von den Auswirkungen des Corona-Virus unmittelbar und 
nicht unerheblich betroffen ist. 

 

Das Bayerische Landesamt für Steuern hat bereits reagiert und auf seiner Webseite das Antrags-
formular "Steuererleichterungen aufgrund der Auswirkungen des Coronavirus" zum Down-
load bereitgestellt. NRW bietet auch eigene Formulare an: 
 

Bei den Steuern, die von der Zollverwaltung verwaltet werden (z.B. Energiesteuer und Luftver-
kehrssteuer), ist die Generalzolldirektion angewiesen worden, den Steuerpflichtigen angemessen 
entgegenzukommen. Auch für diese Steuern werden Stundungen, Vollstreckungsaufschub und 
Anpassung der Vorauszahlungen gewährt. Gleiches gilt für das Bundeszentralamt für Steuern, das 
u.a. für die Versicherungssteuer zuständig ist und entsprechend verfahren soll.  
 

Im Hinblick auf weitere Erleichterungen bei der Umsatzsteuer hat aktuell NRW bekannt gegeben, 
dass Sondervorauszahlungen für Dauerfristverlängerung bei der Umsatzsteuer für krisenbetroffene 
Unternehmen auf Antrag auf Null herabgesetzt werden. Hessen wird bereits überwiesene Sonder-
vorauszahlungen auf formlosen Antrag kurzfristig zurückerstatten. Weitere Maßnahmen sind noch 
nicht bekannt. 
 

https://www.finanzamt.bayern.de/?doc=104233
https://www.finanzverwaltung.nrw.de/de/steuererleichterungen-aufgrund-der-auswirkungen-des-coronavirus
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Dem Vernehmen nach sind eine Verlängerung von Abgabefristen für Umsatzsteuervoranmeldun-
gen oder eine generelle Umstellung zu quartalsweisen Voranmeldungen im Gespräch. 
 

Allgemeine Informationen des BMF 
 

BMF-Schreiben zu steuerlichen Maßnahmen 
 

Gleichlautende Erlasse der obersten Finanzbehörden der Länder 
 

Informationen des Zoll 
 

Tipp: Ihr Steuerberater unterstützt gerne bei den Anträgen an die Finanzverwaltung. 
 

Hinweis: 
Eine Zusammenstellung zu vielen steuerlichen Fragen im Zusammenhang mit der Corona Krise, die 
nicht nur betriebliche Steuern, sondern lohnsteuerrechtliche Fragen, steuerliche Fragen im Zu-
sammenhang mit Vereinen, Stiftungen und sonstigen gemeinnützigen Organisationen behandeln, 
hat das BMF in einem Fragenkatalog zusammengestellt und beantwortet. Dieser wird regelmäßig 
aktualisiert. Hier finden Sie dann auch weitere steuerliche Verbesserungen, die zum Teil auch nur 
befristet eingeführt werden, wie die Verbesserung der Abschreibungsregelungen uws. Sie finden 
ihn unter folgendem Link. 
 

16. Pauschalierter Verlustrücktrag auf 2019 möglich 
 

Um die Unternehmen, die durch die Corona-Krise unmittelbar in wirtschaftliche Schwierigkeiten 
geraten, zu entlasten, wurde eine weitere Maßnahme beschlossen, um die Liquidität der Betriebe 
sicherzustellen. Betriebe, die für das Jahr 2020 einen Verlust erwarten, können einen sogenannten 
pauschalierten Verlustrücktrag beantragen. Hierzu wurde ein entsprechendes BMF-Schreiben ver-
öffentlicht. 
 

Profitieren können Betriebe vom Verlustrücktrag nur, wenn sie für das Jahr 2019 noch keinen 
Steuerbescheid erhalten und Steuervorauszahlungen für 2019 geleistet haben. 
 

Im Prinzip funktioniert der pauschalierte Verlustrücktrag dann folgendermaßen: Überprüfen Sie 
wie hoch der voraussichtliche Gewinn 2019 war, den das Finanzamt für die Ermittlung der Voraus-
zahlungen 2019 zu Grunde gelegt hat. 15 % dieses Gewinns können Sie auf Antrag nun von 2020 als 
Verlust auf 2019 zurücktragen. Mit anderen Worten: Das Finanzamt mindert auf Antrag den vo-
raussichtlichen Gewinn 2019 für die Festsetzung der Vorauszahlungen 2019 um pauschal 15 Pro-
zent, was wiederum nachträglich zur Herabsetzung der Vorauszahlungen 2019 und damit zu einer 
Rückerstattung führt. 
 

Bei der Antragstellung müssen Sie dem Finanzamt verdeutlichen, dass Sie von der Corona-Krise 
unmittelbar und nicht unerheblich betroffen sind. Hierzu genügt es aber, typische Gründe zu nen-
nen, etwa Umsatzeinbußen wegen Auftragsrückgang oder wegen vorübergehender Geschäfts-
schließung, laufende Ausgaben oder Einnahmen.  
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Oeffentliche_Finanzen/2020-03-13-Schutzschild-Beschaeftigte-Unternehmen.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Weitere_Steuerthemen/Abgabenordnung/2020-03-19-steuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerarten/Gewerbesteuer/2020-03-19-gewerbesteuerliche-massnahmen-zur-beruecksichtigung-der-auswirkungen-des-coronavirus-anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=2
hhttps://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Coronakrise/Steuern/Massnahmen-zur-Milderung-wirtschaftlicher-Schaeden/massnahmen-zur-milderung-wirtschaftlicher-schaeden_node.html
hhttps://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Zoelle/Coronakrise/Steuern/Massnahmen-zur-Milderung-wirtschaftlicher-Schaeden/massnahmen-zur-milderung-wirtschaftlicher-schaeden_node.html
https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/2020-04-01-FAQ_Corona_Steuern_Anlage.pdf?__blob=publicationFile&v=23
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Wurden wegen der Corona-Krise bereits die laufenden Einkommen- bzw. Körperschaftsteuervo-
rauszahlungen auf null gesetzt, muss der Sachbearbeiter von einer Betroffenheit ausgehen. Ein 
Nachweis gegenüber dem Finanzamt durch eine voraussichtliche Gewinnermittlung für 2020 ist 
nicht erforderlich. 
 

Besonderheit: Erklärung des tatsächlichen Verlustes möglich 
Fallen die steuerlichen Verluste wegen der Corona-Krise und wegen Investitionen im Jahr 2020 
sehr hoch aus und liegen damit voraussichtlich über den 15 Prozent, besteht auch die Möglichkeit, 
dem Finanzamt den tatsächlichen Verlust nachzuweisen und in Höhe dieses Verlusts einen Verlust-
rücktrag von 2020 auf die Vorauszahlungen 2019 beantragen. Diese Sonderregelung finden Sie im 
BMF-Schreiben vom 24. April 2020 im ersten Absatz auf Seite 2. 
 

Aber Achtung: 
In diesem Fall hilft es Ihnen aber nicht, nur anzugeben, dass Sie für 2020 einen Verlust erwarten. 
Hier erwartet das Finanzamt detaillierte Zahlen und Daten, die die Höhe des beantragten Verlust-
rücktrags plausibel erscheinen lassen. 
 

Hinweis: 
Der Verlustrücktrag ist nicht unbegrenzt möglich. Er ist auf 1 Million Euro (bei Zusammenveranla-
gung auf 2 Millionen Euro) begrenzt (§ 10 d Einkommensteuergesetz). 
 

Auch wichtig zu wissen: 
Beantragen Sie den pauschalierten Verlustrücktrag von 2020 (oder einen höheren Verlustrücktrag) 
auf die Vorauszahlungen 2019, hat das auch Folgen für den Steuerbescheid 2019. Wird die Steuer-
erklärung für das Jahr 2019 eingereicht, weist der Steuerbescheid eine Steuernachzahlung aus. Der 
Hintergrund ist: die geleisteten Vorauszahlungen sind zu niedrig, weil im Steuerbescheid 2019 
noch kein Verlustrücktrag aus dem Jahr 2020 berücksichtigt ist. Der Verlustrücktrag von 2020 auf 
den Steuerbescheid 2019 ist frühestens möglich, wenn die Steuererklärungen 2020 beim Finanz-
amt eingereicht wurden und das Finanzamt den Steuerbescheid 2020 verschickt. Doch auch diese 
Besonderheit hat das BMF-Schreiben berücksichtig. Für diesen Fall ist im BMF-Schreiben geregelt, 
dass aufgrund des nicht berücksichtigten Verlustrücktrags aus 2020, auf Antrag die Steuernachzah-
lung 2019 zunächst zinslos gestundet wird. 
 

Das vollständige BMF-Schreiben zum Download finden Sie hier. 
 

17. Senkung der Umsatzsteuersätze 
 

Um die Konjunktur wieder anzukurbeln und die Binnennachfrage zu stärken, hat die Bundesregie-
rung eine befristete Senkung der Umsatzsteuersätze beschlossen. Danach sinkt der ermäßigte 
Umsatzsteuersatz vom 1. Juli 2020 bis zum 31. Dezember 2020 von 7 % auf 5 % und der Regel-
steuersatz von 19 % auf 16 %. 
 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Einkommensteuer/2020-04-24-Corona-Sofortmassnahme-Antrag-auf-pauschalierte-Herabsetzung-bereits-geleisteter-Vorauszahlungen-fuer-2019.html
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Grundsätzlich gilt für die Frage, welcher Umsatzsteuersatz anzuwenden ist, der Zeitpunkt der Leis-
tungserbringung. Beispiel: Lieferung eines Blumenstraußes am 28. Juni 2020, Rechnungstellung 
am 6. Juli 2020, es gilt der am 28. Juni 2020 gültige Umsatzsteuersatz und nicht der Umsatzsteuer-
satz der Rechnungsstellung.  
 

Bei so genannten Dauerschuldverhältnissen (Mietverträge, Leasingverträge, aber auch Dauergrab-
pflege- und Jahresgrabpflegeverträge) ist die Frage des Leistungszeitpunkts aber oft nicht so ein-
fach zu beantworten. Bei den meistern Dauergrabpflegeverträgen, die über die Dauergrabpflege-
einrichtungen abgeschlossen wurden (Friedhofsgärtner-Genossenschaften und Treuhandstellen) 
dürfte es sich um Verträge handeln, bei denen der Leistungszeitraum das Kalenderjahr ist und da-
her insgesamt der Umsatzsteuersatz von 16 % anzuwenden ist. Sollten allerdings Teilleistungen 
abgerechnet werden, dann gilt auch hier der Grundsatz, dass der Steuersatz anzuwenden ist, der 
zu dem Zeitpunkt gilt, zu dem die Leistung erbracht wurde. Daher lassen sich hier keine allgemein-
gültigen Regelungen aufstellten. 
 

Das BMF hat zu diesen Fragen ein BMF-Schreiben herausgegeben. Zum Download finden Sie dies 
unter folgendem Link. 
 

Hinweis: 
Setzen Sie sich auf jeden Fall mit Ihrem Steuerberater in Verbindung, um zu klären, welchen Steu-
ersatz Sie für welche Rechnung anwenden müssen und ob sie gegebenenfalls schon gestellte 
Rechnungen korrigieren müssen. 
 

18. Steuerliche Erleichterungen für Gastronomie 
 

Betreiben Sie neben Ihrer Gärtnerei noch ein Café oder eine Gaststätte, gibt es eine umsatzsteu-
erliche Besonderheit: Es gibt den Ermäßigten Umsatzsteuersatz für Speisen. 
 

Die Umsatzsteuer für Speisen in der Gastronomie wird ab dem 1. Juli 2020, befristet bis zum 30. 
Juni 2021, auf den ermäßigten Umsatzsteuersatz gesenkt. Aufgrund weiterer von der Regierung 
beschlossener Umsatzsteuersenkungen bedeutet dies, dass nach der derzeitigen Rechtslage der 
Umsatzsteuersatz für Speisen in der Gastronomie vom 1. Juli bis zu 31. Dezember 2020 der Um-
satzsteuersatz 5 % beträgt, vom 1. Januar 2021 bis 30. Juni 2021 7 % und ab dem 1. Juli 2021 
wieder 19 % beträgt. Für Getränke gilt vom 1. Juli 2020 bis 31. Dezember 2020 ein Steuersatz von 
16 % und ab dem 1. Januar 2021 wieder von 19 %. Ob die Senkung der Umsatzsteuersätze verlän-
gert wird, ist derzeit völlig offen.  
 

Einzelheiten zur Aufteilung der Umsatzsteuer bei Pauschalangeboten hat des BMF in einem 
Schreiben erläutert, dass Sie zum Download unter folgendem Link finden. 
 

Hinweis: Gartenbaubetriebe mit Gastraum müssen also nicht nur den Neustart hinbekommen mit 
Abstandsregelungen, Hygienemaßnahmen etc., sie müssen sich parallel dazu darum kümmern, 
dass das elektronische Kassensystem immer wieder rechtzeitig angepasst wird. Es empfiehlt sich 
daher im Kontakt mit dem Kassenhersteller zu bleiben. 

https://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Downloads/BMF_Schreiben/Steuerarten/Umsatzsteuer/Umsatzsteuer-Anwendungserlass/2020-07-02-befristete-anwendung-des-ermaessigten-umsatzsteuersatzes-fuer-restaurations-und-verpflegungsdienstleistungen-zum-1-Juli-2020.html
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19. Steuer- und sozialversicherungsfrei Sonderzahlung an Beschäftigte 
 

Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat in einer Pressemitteilung am 3. April 2020 bekannt 
gegeben, dass Sonderzahlungen an Beschäftigte während der Corona-Krise bis zu einem Betrag 
von 1.500 € steuer- und sozialversicherungsfrei erfolgen können. Hierrüber hatten wir auch schon 
informiert. Zwischenzeitlich wurde für diese Sonderzahlung auch eine gesetzliche Grundlage ge-
schaffen. Nach dem durch das Corona-Steuerhilfegesetz vom 19. Juni 2020 (Bundesgesetzblatt 
Teil I Seite1385) neu eingeführten § 3 Nummer 11a des Einkommensteuergesetzes können 
Arbeitgeber ihren Beschäftigten in der Zeit vom 1. März bis zum 31. Dezember 2020 Beihilfen und 
Unterstützungen bis zu einem Betrag von 1.500 Euro steuerfrei auszahlen. 
Es kann sich um Geld- oder Sachleistungen handeln. Allerdings sind auch einige Voraussetzungen 
einzuhalten: 
 

• Diese Zahlung kann zwischen dem 1. März 2020 und dem 31. Dezember 2020 geleistet werden. 
 

• Die Zahlung muss zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn erfolgen. Haben Beschäftigte 
entweder aufgrund einzelvertraglicher Vereinbarung, Tarifvertrag oder betrieblicher Übung z.B. 
einen Anspruch auf Weihnachtsgeld, dann kann die zusätzliche steuer- und sozialversicherungs-
frei Leistung nur erfolgen, wenn das Weihnachtsgeld und alle sonstigen Lohnbestandteile ausge-
zahlt wurden oder werden. 

 

• Die steuerfreien Leistungen müssen im Lohnkonto aufgezeichnet werden. 
 

• Andere steuerfreie Leistungen oder Bewertungserleichterungen bleiben daneben erhalten. 
 

20. Stundung Versicherungsbeitrag Gartenbau-Versicherung 
 

Die Corona-Pandemie führt im Gartenbau in vielen Betrieben zu erheblichen Liquiditätsengpässen, 
insbesondere im Bereich Blumen und Zierpflanzen. Die Gartenbau-Versicherung (GV) bietet be-
troffenen Mitgliedsbetrieben nun an, ihren Versicherungsbeitrag unbürokratisch stunden zu las-
sen. Eine formlose E-Mail, ein kurzer Brief oder ein Fax mit Angabe der Mitglieds- und Policennum-
mer genügen, um die Prämienzahlungen vorläufig auszusetzen.  
 

Für die Gewächshauspolice gilt die gebührenfreie Stundung vorerst bis zum 30. Juni, für die 
Freilandpolice sogar bis zum 30. September dieses Jahres. 
 

Hinweis: FAQ rund um Ihren Versicherungsschutz während der Corona-Pandemie 
 

21. HAVA Kassel ermöglicht Beitragsstundung  
 

Der gemeinnützige Haftpflichtversicherer möchte seinen Teil zur Bewältigung der Coronakrise 
beitragen und gibt Ihnen die Möglichkeit zur Beitragsstundung. Steht Ihr Beitrag für dieses Jahr 
noch aus, nehmen Sie jederzeit Kontakt mit der HAVA auf. Sie können eine Ratenzahlung vereinba-
ren oder eine Stundung - der Versicherungsschutz bleibt weiterhin bestehen.  
 

https://www.gevau.de/nc/mein-service/news/news-details/detail/faq-rund-um-ihren-versicherungsschutz-waehrend-der-corona-pandemie/
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Wenn Sie Umsatzeinbußen haben, zögern Sie nicht, die HAVA zu kontaktieren. Nutzen Sie das 
Formular auf der Website oder teilen Sie uns Ihren Wunsch formlos per E-Mail: vertrag@hava-
kassel.de mit.  
 

22. Ruhen der GEMA Gebühren  
 

Die Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) 
hat auf ihrer Internetseite bekanntgegeben, dass für den Zeitraum, in dem Lizenznehmer aufgrund 
behördlicher Anordnungen zur Eindämmung der Pandemie-Ausbreitung ihre Betriebe schließen 
müssen, alle Monats-, Quartals- und Jahresverträge ruhen. Es entfallen während dieses Zeitraums 
die GEMA-Vergütungen. Kein Lizenznehmer soll für den Zeitraum der Schließung mit GEMA-
Gebühren belastet werden. Diese Maßnahme gilt rückwirkend ab dem 16. März 2020 bis zum Ende 
der durch Allgemeinverfügung angeordneten Betriebsschließung. Durch Allgemeinverfügung an-
geordnete Betriebsschließungen gibt es aktuell nur noch für Großveranstaltungen. Allerdings kann 
eine Aussetzung der Gebühren auch bei individuellen Betriebsschließungen erfolgen. In diesen 
Fällen ist aber ein konkreter Antrag erforderlich. Einzelheiten finden Sie in den aktuellen Informa-
tionen hier.  
 
23. Erweiterung der Möglichkeiten für Exportkredite 

 

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) hat im Einvernehmen mit dem Bundesfinanzministeri-
um (BMF) beschlossen, dass ab sofort Exportgeschäfte zu kurzfristigen Zahlungsbedingungen (bis 
24 Monate) auch innerhalb der EU und in bestimmten OECD-Ländern mit staatlichen Exportkre-
ditgarantien des Bundes abgesichert werden können. Damit können insbesondere mögliche Eng-
pässe im privaten Exportkreditversicherungsmarkt aufgefangen werden. 
 

Ermöglicht wird dies durch einen Beschluss der Europäischen Kommission vom 27.3.2020, die 
Bestimmungen der sog. Kurzfristmitteilung zu ändern. Damit wird die Liste der marktfähigen Risi-
ken, also der Länder, für die normalerweise keine Absicherung durch staatliche Exportkreditgaran-
tien zulässig ist, vorübergehend gestrichen. Die Kommission hat damit schnell und flexibel auf die 
Bitten mehrerer Mitgliedstaaten, darunter auch Deutschland, reagiert. Sie hat den Mitgliedstaaten 
die Möglichkeit eröffnet, zeitnah und entschlossen zu reagieren, sollten sich private Exportkredit-
versicherer als Reaktion auf die Corona-Pandemie zurückziehen. 
 

Begünstigte Länder sind neben den EU-Staaten auch Australien, Island, Japan, Kanada, Neusee-
land, Norwegen, Schweiz, USA und das Vereinigte Königreich. Die erweiterten Deckungsmöglich-
keiten sind zunächst bis zum 31.12.2020 befristet. Einzelheiten zu den erweiterten Deckungsmög-
lichkeiten für das Kurzfristgeschäft finden sich auf den Internetseiten des Mandatars des Bundes. 
 
 
 
 

https://www.hava-kassel.de/fileadmin/user_upload/Stundungsantrag_HAVA_Kassel.pdf
https://www.hava-kassel.de/fileadmin/user_upload/Stundungsantrag_HAVA_Kassel.pdf
mailto:vertrag@hava-kassel.de
mailto:vertrag@hava-kassel.de
https://www.gema.de/musiknutzer/coronavirus-musiknutzer/
http://www.agaportal.de/exportkreditgarantien/praxis/marktfaehige-risiken
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24. Lohn im Quarantänefall von Mitarbeitern 
 

Das Gesundheitsamt kann nach § 29 und § 30 Infektionsschutzgesetz Menschen unter Quarantä-
ne stellen. Wenn der Betroffene krank ist, gelten die Regeln für eine Entgeltfortzahlung im Krank-
heitsfall. Diejenigen, die ohne Krankheit vorsorglich unter Quarantäne stehen, haben per Gesetz 
einen Anspruch auf Verdienstausfall in Höhe ihres Nettoentgeltes. Den übernimmt zunächst der 
Arbeitgeber; innerhalb von drei Monaten kann er nach § 56 Infektionsschutzgesetz einen Antrag 
auf Erstattung der ausgezahlten Beträge stellen. 
 

25. Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz  
 

Wer aufgrund des Infektionsschutzgesetzes (IfSG) einem Tätigkeitsverbot unterliegt oder unter-
worfen wird, beziehungsweise abgesondert wurde und einen Verdienstausfall erleidet und dabei 
nicht krank ist, erhält grundsätzlich eine Entschädigung. Die Entschädigung bemisst sich nach 
dem Verdienstausfall. 
 

Darüber hinaus sind die zuständigen Gesundheitsämter berechtigt, Kranken, Krankheitsverdächti-
gen, Ansteckungsverdächtigen und Ausscheidern bestimmte berufliche Tätigkeiten zu untersagen, 
soweit dies notwendig ist, um die Ausbreitung von Infektionskrankheiten zu verhindern. Die zu-
ständigen Gesundheitsämter haben auch das Recht, die oben genannten Personen in einem Kran-
kenhaus oder an einem anderen Ort abzusondern (beispielsweise in häusliche Quarantäne). 
 

Bei Arbeitnehmern hat der Arbeitgeber für längstens sechs Wochen, soweit tarifvertraglich nicht 
anders geregelt, die Lohnfortzahlung zu übernehmen. Die ausgezahlten Beträge werden dem Ar-
beitgeber auf Antrag beim zuständigen Gesundheitsamt erstattet, wenn alle Voraussetzungen vor-
liegen. 
 

Wie ist der Verfahrensablauf? 
 

Arbeitnehmer 
Arbeitnehmer sind verpflichtet, ihren Arbeitgeber oder Dienstherren unverzüglich zu informieren, 
dass ein Tätigkeitsverbot vorliegt. Angestellte Beschäftigte erhalten den Verdienstausfall bei einem 
Tätigkeitsverbot beziehungsweise einer Absonderung gemäß Infektionsschutzgesetz in den ersten 
sechs Wochen von Ihrem Arbeitgeber ausgezahlt. Zur Entschädigung bei einem Tätigkeitsverbot 
von mehr als sechs Wochen muss ein formloser Antrag beim zuständigen Gesundheitsamt gestellt 
werden. 
 

Arbeitgeber 
Auf Antrag erstattet die zuständige Stelle die gezahlten Entschädigungen für die Angestellten, de-
nen eine Entschädigung nach § 56 Absatz 1 zu gewähren ist (bei Tätigkeitsverboten: Verdienstaus-
fall und Rentenbeiträge; bei Abgesonderten: Verdienstausfall, Rentenbeiträge und Beiträge zur 
gesetzlichen Krankenversicherung und sozialen Pflegeversicherung). 
 
 

https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__29.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__30.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
https://www.gesetze-im-internet.de/ifsg/__56.html
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Antragstellung 
Den Antrag auf Erstattung stellen Arbeitgeber oder Arbeitnehmer beim zuständigen Gesundheits-
amt. Auch Selbstständige, die einem Tätigkeitsverbot unterliegen, stellen ihren Antrag beim zu-
ständigen Gesundheitsamt. Bei den Gesundheitsämtern erhält man auch Auskunft zu speziellen 
Fragen. 
 

Folgende Voraussetzungen müssen für eine Entschädigung erfüllt sein: 
Verdienstausfall wegen eines Tätigkeitsverbotes beziehungsweise einer Absonderung nach Infekti-
onsschutzgesetz (IfSG) 
 

Eine Entschädigung kann nicht gezahlt werden: 
• an Eltern ohne Tätigkeitsverbot, deren Kinder wegen eines Besuchsverbotes gemäß IfSG keine 

Betreuungseinrichtung besuchen dürfen 
 

• für die Zeit einer Krankschreibung oder Krankmeldung(!) 
 

• für Auszubildende, die aus einem in ihrer Person liegenden Grund unverschuldet verhindert sind, 
ihre Pflichten aus dem Berufsausbildungsverhältnis zu erfüllen (gemäß § 19 Absatz 1 Ziffer 2 Buch-
stabe b BBiG) 

 

• bei fehlender Tarifregelung für eine relativ unerhebliche Zeit des Tätigkeitsverbotes (nach § 616 
BGB) 

 

• bei anderweitigem entlohnten Einsatz im Betrieb 
 

• bei vertraglichen oder tarifrechtlichen Verpflichtungen des Arbeitgebers zur Lohnfortzahlung 
 

Welche Unterlagen werden benötigt: 
 

Arbeitgeber 
• Antrag 
 

• Nachweis über die Höhe des Arbeitsentgeltes 
 

• Nachweis über abzuziehende Steuern und Beiträge zur Sozialversicherung 
• Nachweis über gezahlte bzw. nicht gezahlte Zuschüsse 
 

• Krankenscheine bei Krankschreibung 
 

• Bescheid über das Tätigkeitsverbot und dessen Aufhebung 
 

• Auszug aus Tarifvertrag über die Entgeltfortzahlung bei Arbeitsverhinderung 
 

Selbstständige 
• Antrag 
 

• Bescheinigung des Finanzamtes über die Höhe des letzten Jahreseinkommens (oder betriebswirt-
schaftliche Auswertung / BWA des Steuerberaters) 

• Krankenscheine bei Krankschreibung 
 

• Bescheid über das Tätigkeitsverbot und dessen Aufhebung 
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Welche Antragsfrist ist zu beachten? 
Der Antrag kann bis zu drei Monate nach Beginn des Tätigkeitsverbots oder der Absonderung ge-
stellt werden. 
 

Antragsfrist künftig verlängert! 
Am 15. Mai 2020 hat der Bundesrat dem vom Bundestag am 14. Mai 2020 beschlossenen Zweiten 
Gesetz zum Schutz der Bevölkerung bei einer epidemischen Lage von nationaler Tragweite zuge-
stimmt. Bedeutsam für Arbeitgeber ist die Regelung in § 56 Abs. 11 IfSG neu. Diese besagt, dass 
künftig die Anträge der Entschädigungsleistungen nach Absatz 5 innerhalb einer Frist von zwölf 
Monaten nach Einstellung der verbotenen Tätigkeit, dem Ende der Absonderung oder nach dem 
Ende der vorrübergehenden Schließung oder der Untersagung des Betretens der Betreuungsein-
richtung bei der zuständigen Behörde zu stellen sind. 
 

Nach Ansicht der Bundesvereinigung der deutschen Arbeitgeberverbände (BDA) gilt die Regelung 
auch für bereits in der Vergangenheit begonnene, aber noch nicht abgeschlossene Sachverhalte. 
 

Anspruchsübergang anderer zeitgleicher Leistungen auf das entschädigungspflichtige Land 
Eine weitere Neuregelung besteht darin, dass zukünftig Ansprüche, die allen Entschädigungsbe-
rechtigten des durch die Arbeitsunfähigkeit bedingten Verdienstausfalls auf Grund anderer gesetz-
licher Vorschriften oder eines privaten Versicherungsverhältnisses entstehen, auf das entschädi-
gungspflichtige Land übergehen. Besteht also z.B. ein Anspruch auf Krankengeld, bedeutet das, 
dass die Entschädigung nach dem Infektionsschutzgesetz weiter durch das Land an den Arbeit-
nehmer gezahlt wird, der Krankengeldanspruch aber auf das Land übergeht.  
 

Wie viel Entschädigung wird gezahlt? 
• 1. - 6. Woche: Höhe des Verdienstausfalls 
 

• ab 7. Woche: Höhe des Krankengeldes nach § 47 Abs. 1 des Fünften Buches Sozialgesetzbuch 
 

26. Entschädigungsanspruch Infektionsschutzgesetz bei notwendiger Kinderbetreuung 
 

Im Rahmen der vielen Gesetzesänderungen, die Ende letzter Woche beschlossen wurde, wurde 
auch eine neue Entschädigungsregelung im Infektionsschutzgesetz (IfSG) geschaffen. Diese Rege-
lung soll finanzielle Nachteile auffangen, die entstehen, wenn Beschäftigte oder Selbstständige im 
Zuge der Corona-Krise wegen notwendig gewordener Kinderbetreuung ihrer Arbeit nicht nachge-
hen können. 
 

So können Arbeitgeber und Selbstständige unter folgenden Bedingungen eine Entschädigung gel-
tend machen: 
 

• Die Schule oder Kindertagesstätte, die das Kind des/der Mitarbeitenden oder des/der selbststän-
dig Tätigen besucht, muss aufgrund behördlicher Anordnung zur Verhinderung der Verbreitung ei-
ner Infektionskrankheit geschlossen worden sein und 
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• das Kind darf das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben (d.h. dass das Kind höchstens 11 
Jahre alt ist) oder das Kind ist behindert und auf Hilfe angewiesen und 

 

• das Kind muss in der Zeit der Schließung von dem/der Arbeitnehmer*in bzw. dem/der selbststän-
dig Tätigen selbst zu Hause betreut werden, weil 

 

• eine anderweitige zumutbare Betreuung nicht sichergestellt werden konnte.  
 

Nur wenn alle dieser Bedingungen erfüllt sind kommt eine Entschädigung wegen Kinderbetreuung 
nach dem Infektionsschutzgesetz überhaupt in Frage. 
 

Wann ist ein Anspruch ausgeschlossen? 
 

Kein Anspruch besteht bei Beschäftigten, die Kurzarbeitergeld bekommen oder im Home- Office 
arbeiten oder die andere Möglichkeiten haben, ihrer Arbeit „vorübergehend bezahlt fernzublei-
ben".  
 

Dies ist zum Beispiel gegeben durch Abbau von Zeitguthaben, bezahlte Freistellung (nach § 616 
BGB) oder wenn die Beschäftigten aus anderen Gründen bezahlt freigestellt wird (d.h. wenn die 
Beschäftigten bereits nach anderen gesetzlichen, tariflichen, betrieblichen oder individualrechtli-
chen Grundlagen unter Fortzahlung des Entgelts oder einer der Höhe nach dem Entgelt entspre-
chenden Geldleistung fernbleiben kann). 
 

Auch für die Zeiten der Schulferien besteht kein Anspruch auf Entschädigung nach dem Infekti-
onsschutzgesetz. 
 

Ebenso besteht kein Anspruch auf Entschädigung, wenn eine zumutbare Betreuungmöglichkeit 
vorhanden ist. Eine zumutbare Betreuungsmöglichkeit ist beispielsweise gegeben, wenn ein An-
spruch auf eine sogenannte Notbetreuung in der Kita oder der Schule besteht, auf den anderen 
Elternteil zurückgegriffen werden kann oder andere Familienmitglieder oder Verwandte die Be-
treuung wahrnehmen können, sofern diese in Bezug auf Infektionen keiner Risikogruppe angehö-
ren. 
 

Wie hoch ist die Entschädigung? 
Gezahlt werden 67 Prozent des monatlichen Nettoeinkommens (maximal 2.016 Euro für einen vol-
len Monat) und 80 Prozent der Sozialabgaben des betreffenden Beschäftigten oder Selbstständi-
gen. Aufgrund einer weiteren gesetzlichen Änderung beträgt die Bezugsdauer jetzt längstens 10 
Wochen für Alleinerziehende 20 Wochen. Der Entschädigungszeitraum muss nicht an einem Stück 
genommen werden. Die gesetzliche Regelung gilt bis zum 31. Dezember 2020. 
 

Weitere Einzelheiten finden Sie auf den Seiten des Bundesministeriums für Arbeit (BMAS) unter 
folgendem Link. 
 
 
 
 
 

https://www.bmas.de/DE/Schwerpunkte/Informationen-Corona/Entschaedigung-Eltern/entschaedigung-eltern.html


Stand: 19. August 2020  Seite 23 von 34 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

27. Online Anträge für Entschädigungen nach dem Infektionsschutzgesetz möglich 
 

Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat hat gemeinsam mit dem Nordrhein-
Westfälischen Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales ein Online-Verfahren entwickelt, mit 
dem Entschädigungsleistungen für Verdienstausfälle nach dem Infektionsschutzgesetz (IfSG) bean-
tragt werden können. Das Angebot ist unter folgendem Link erreichbar 
 

Zwischenzeitlich steht sowohl das Antragsformular für Arbeitgeber für die Entschädigung nach § 56 
Abs. 1a IfSG zur Verfügung. Als auch das Antragsformular für die Entschädigung wegen notwendi-
ger Kinderbetreuung. Erforderliche Nachweise können dem Antrag durch Upload beigefügt wer-
den. Der Antrag wird an die zuständige Behörde übermittelt, es bleibt bei der Zuständigkeit der 
Behörden im jeweiligen Bundesland. 
 

An dem Angebot über die Website nehmen bislang elf Bundesländer teil: Baden-Württemberg, 
Brandenburg, Bremen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, 
Rheinland-Pfalz, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. 
 

28. Versicherung Seuchen-Sperrgebiet 
 

Für den Fall, dass ein Betrieb in einem Seuchen-Sperrgebiet wegen Corona liegt, bietet die Garten-
bauversicherung eine Deckungserweiterung der Betriebsunterbrechungsversicherung bzw. der 
Verderbschadensversicherung an, die bei Verkehrsbeschränkungen infolge behördlich angeord-
neten Seuchen-Sperrgebiete zur Anwendung kommt. 
 

Nicht versicherbar ist die Verfügbarkeit von Mitarbeitern oder Personal aufgrund von Corona-
Infektion! 
 

Aufgrund der aktuellen sich in ganz Deutschland abzeichnenden Situation möglicher Ein-
schränkungen des öffentlichen Lebens hat die Gartenbauversicherung beschlossen, dass die-
se Deckungserweiterung ab dem 16. März 2020, 12.00 Uhr nicht mehr abgeschlossen werden 
kann. Bis zu diesem Zeitpunkt gestellte Anträge werden allerdings noch bearbeitet.  
 

Die Wartezeit für den Versicherungsschutz beträgt 4 Wochen ab Eingang Antrag. Mit dieser Maß-
nahme will die Gartenbauversicherung sicherstellen, dass Schäden aus schon länger bestehenden 
Versicherungen gedeckt sind. Eine Feuerversicherung lässt sich schließlich auch nicht erst ab-
schließen, wenn das Haus schon brennt.  
 

29. Dokumentation wirtschaftlicher Schäden 
 

Wie oben dargestellt wurden schon einige Sofortmaßnahmen an Hilfen für die Unternehmen be-
schlossen. Ebenso wird von der Politik immer wieder deutlich gemacht, dass alles dafür getan 
werden soll, dass auch kleine und mittlere Unternehmen bis hin zu Soloselbständigen von den 
staatlichen Hilfen profitieren können.  

https://ifsg-online.de/index.html
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Auch wenn zum aktuellen Zeitpunkt nicht absehbar ist, welche Hilfen im Einzelnen noch aufgelegt 
werden ist sicher, dass es erforderlich sein wird, Nachweise zu erbringen, dass die wirtschaftlichen 
Schwierigkeiten durch die Coronakrise verursacht sind. 
 

Den Gartenbauunternehmen ist daher dringend anzuraten, alle Stornierungen von Aufträgen, Be-
stellungen etc. zu dokumentieren. Sollte es erforderlich werden Pflanzen, Schnittblumen oder 
sonstige verderbliche Waren zu vernichten, sollte dies ebenfalls mittels Fotos und Mengenangaben 
dokumentiert werden.  
 

Der ZVG empfiehlt, lieber zu viel als zu wenig zu dokumentieren, auch weil aktuell noch nicht 
absehbar ist, welche Entschädigungsleistungen noch aufgelegt werden und welche Nachwei-
se hierfür zu erbringen sind. Letztlich wird eine Dokumentation gegebenenfalls auch für die 
Inanspruchnahme von Versicherungsleistungen benötigt. 
 

30. Verlängerung der Insolvenzantragsfrist  
 

Mit dem Gesetz zur Abmilderung der Folgen der COVID-19-Pandemie im Zivil-, Insolvenz- und 
Strafverfahrensrecht wurden u.a. die Regelungen zur Insolvenzantragsfrist befristet gelockert.  
Im Wesentlichen sieht das Gesetz folgende Maßnahmen vor: 
 

1. Die haftungsbewehrte und teilweise auch strafbewehrte dreiwöchige Insolvenzantragspflicht wird 
vorübergehend bis zum 30. September 2020 ausgesetzt. Dies gilt nur für Fälle, in denen die Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung auf den Folgen der COVID-19-Pandemie beruht. Zudem ist 
es erforderlich, dass Aussichten auf eine Beseitigung der Zahlungsunfähigkeit bestehen. Antrags-
pflichtige Unternehmen sollen die Gelegenheit erhalten, ein Insolvenzverfahren durch Inanspruch-
nahme staatlicher Hilfen, gegebenenfalls aber auch im Zuge von Sanierungs- oder Finanzierungs-
vereinbarungen, abzuwenden. 

 

2. Geschäftsleiter haften während der Aussetzung der Insolvenzantragspflichten nur eingeschränkt 
für Zahlungen, die sie nach Eintritt der Insolvenzreife des Unternehmens vornehmen. 

 

3. Während der Aussetzung der Insolvenzantragspflicht an von der COVID19-Pandemie betroffene 
Unternehmen gewährte neue Kredite sind nicht als sittenwidriger Beitrag zur Insolvenzverschlep-
pung anzusehen. 

 

4. Während der Aussetzung erfolgende Leistungen an Vertragspartner sind nur eingeschränkt an-
fechtbar. 

 

5. Die Möglichkeit von Gläubigern, durch Insolvenzanträge Insolvenzverfahren zu erzwingen, werden 
für drei Monate eingeschränkt. 

 

Durch die Maßnahmen soll den von den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie betroffenen Unter-
nehmen Zeit für die Sanierungsbemühungen und Verhandlungen mit den Gläubigern verschafft 
werden.  
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Da nicht abzusehen ist, wie lange die Corona-Epidemie tatsächlich noch anhält, ist außerdem vor-
gesehen, in das Gesetz eine Verordnungsermächtigung aufzunehmen, mit dem das Bundesministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz (BMJV) diese Regelung bis maximal zum 31. März 2021 
verlängern kann.  
 

Weitere Einzelheiten finden auf der Internetseite des BMJV unter folgendem Link. Bitte bis zum 
Punkt FAQ scrollen. 
 

31. Besonderheiten bei Ausbildung 
 

Grundsätzlich gilt, dass bei Schließung von Berufsschulen der Auszubildende im Ausbildungsbe-
trieb erscheinen muss – sofern er nicht unter Quarantäne gestellt ist. Für den Fall, dass Berufsschü-
lern ersatzweise Lernaufgaben in digitaler oder anderer Form zur Verfügung gestellt werden, sind 
die Ausbildungsbetriebe angehalten, ihren Auszubildenden erforderliche Zeitfenster zur Verfügung 
zu stellen. 
 

Die Kultusministerkonferenz (KMK) hat ein Rahmenkonzept zur schrittweisen Wiedereröffnung 
der Schulen vorgelegt, welches am 6. Mai 2020 von der Kanzlerin und den Ministerpräsidenten 
beschlossen wurde. Derzeit gibt es wieder ersten Präsenzunterricht in den Schulen – vor allem für 
Abschlussjahrgänge der allgemein- und berufsbildenden Schulen - unter strenger Einhaltung der 
Abstands- und Hygieneregeln. Dazu gehört auch die Durchführung von Abschlussprüfungen. Über 
die Prüfungstermine sowie die weiteren Öffnungen entscheiden die Bundesländer. Ziel ist, dass in 
Abhängigkeit vom Infektionsgeschehen bis zu den Sommerferien jede Schülerin und jeder Schüler 
einmal die Schule besuchen kann. Parallel dazu sollen digitale Unterrichtskonzepte und -angebote 
weiterentwickelt werden. Generell wird nach jetzigem Stand aufgrund des Abstandsgebots kein 
uneingeschränkt regulärer Schulbetrieb vor den Sommerferien mehr möglich sein. 
 

Um den Unterricht weitestgehend aufrecht zu erhalten, werden Bund und Länder kurzfristige Hil-
fen für digitalen Unterricht ermöglichen. Hierfür können 100 Millionen Euro aus dem DigitalPakt 
Schule bereitgestellt werden. Mit diesen Mitteln können die Länder den schnellen Aufbau der Infra-
struktur und die Ausweitung des digitalen Unterrichts in Zeiten bundesweit geschlossener Schulen 
umsetzen. Letzte Details müssen noch geklärt werden. In welchem Umfang die Berufsschulen 
ebenfalls partizipieren können, ist noch unklar. 
 

Die Industrie- und Handelskammern (IHK) haben alle Prüfungen in der beruflichen Aus- und Wei-
terbildung nach dem Berufsausbildungsgesetz (BBiG) vorerst bis zum 24. April 2020 abgesagt. Die 
Prüfungen sollen nachgeholt werden – u.a. Floristen betreffend. Die Industrie- und Handelskam-
mern verschieben die für April und Mai geplanten schriftlichen Azubi-Abschlussprüfungen in den 
Sommer 2020. Bis einschließlich Mai finden auch keine IHK-Weiterbildungsprüfungen statt.  
Diese werden zwischen Juni und August nachgeholt. Die schriftlichen IHK-Ausbildungsprüfungen 
werden nach jetzigem Stand in der Zeit vom 16. bis zum 19. Juni 2020 nachgeholt.  
 

https://www.bmjv.de/DE/Themen/FokusThemen/Corona/Insolvenzantrag/Corona_Insolvenzantrag_node.html
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Die zuständigen IHK-Gremien haben sich darauf verständigt, die ausschließlich für das Frühjahr 
2020 angesetzte Zwischenprüfung ersatzlos entfallen zu lassen. Auf ein nachträgliches Ablegen 
der Zwischenprüfung wird verzichtet. Anders als bei der Abschlussprüfung ergeben sich aus den 
Ergebnissen der Zwischenprüfung jedoch keine verbindlichen Folgen für das Bestehen des Berufs-
abschlusses. Sie fließt als Prüfungsleistung nicht in das Endergebnis der Abschlussnote ein. 
 

Im Bereich der zuständigen Stellen in der Landwirtschaft wurden nun ebenfalls gemeinsame 
Empfehlungen auf Bundesebene vereinbart, die wir am 1.04.2020 erhalten haben. Auch bei den 
Agrarberufen wird auf die aktuell angesetzten Zwischenprüfungen bis zum Ende des laufenden 
Ausbildungsjahres ersatzlos verzichtet. Die Zwischenprüfung gilt somit als abgelegt bzw. teilge-
nommen und die Zulassungsvoraussetzung zur Abschlussprüfung trotzdem als erfüllt. Die rechtli-
che Zulässigkeit dieser vereinbarten Verfahrensweise wurde durch das Bundesministerium für 
Bildung und Forschung (BMBF) bestätigt.  
 

Die Aussetzung der überbetrieblichen Ausbildung erfolgt im Regelfall solange, wie aufgrund von 
Anordnungen der Landesregierung oder eines Ministeriums der Schulbetrieb in den Bundeslän-
dern ruht bzw. Bildungseinrichtungen geschlossen sind. 
 

Die zuständigen Stellen in der Landwirtschaft gehen in Ihrer Empfehlung von einer Verschiebung 
des Beginns der Abschlussprüfungen aus. In einigen Bundesländern ist bereits eine Aussetzung 
des Schulbetriebs bis Mitte Mai vorgesehen. Generell gilt die Allgemeinverfügung des Bundeslan-
des. Abhängig vom weiteren Verlauf der Corona-Pandemie könnte es zu weiteren Verschiebungen 
von Abschlussprüfungen kommen. Dadurch ausgelöste rechtliche Fragen (z. B. Verlängerung der 
betrieblichen Ausbildung bis auf einen nach Ablauf der regulären Ausbildungsdauer verschobenen 
Termin der Abschlussprüfung) werden aktuell auf Bundesebene diskutiert und konnten noch nicht 
endgültig geklärt werden. 
 

Die IHKs haben sich dazu bereits verständigt: Sofern aufgrund des Ausfalls/der Verschiebung der 
Prüfung das Ausbildungsverhältnis endet, bevor die Prüfung absolviert wurde, sieht das BBiG keine 
automatische Verlängerung vor. Diese könnte aber ggf. vom Auszubildenden beantragt werden, 
der darzulegen hat, dass die Verlängerung erforderlich ist, um das Ausbildungsziel zu erreichen (§ 8 
Abs. 2 BBiG). Die Entscheidung trifft dann die zuständige Stelle. 
 

Detaillierte Informationen zur regionalspezifischen Handhabung von Corona-Auswirkungen 
im Bereich der agrarischen Berufsbildung sind in den Bundesländern u. a. über die Homepages 
der zuständigen Stellen (Landwirtschaftskammern, -ämter, -ministerien, usw.) und Behörden so-
wie teils direkt bei Bildungseinrichtungen abrufbar. 
 

In der Regel kann gegenüber Auszubildenden keine Kurzarbeit angeordnet werden. Der Ausbil-
dungsbetrieb ist dazu verpflichtet, alle Mittel auszuschöpfen, um die Ausbildung weiter zu gewähr-
leisten. Hierbei gibt es folgende Möglichkeiten: 
 

• Umstellung des Ausbildungsplans durch Vorziehen anderer Lerninhalte 
 

• Versetzung in eine andere Abteilung 
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• Durchführung besonderer Ausbildungsveranstaltungen 
 

Erst wenn alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind, kann Kurzarbeit auch für Auszubildende in Frage 
kommen. Diese Option ist allerdings restriktiv zu handhaben. 
 

Sollte Auszubildenden gegenüber Kurzarbeit angeordnet werden, haben sie Anspruch auf Zahlung 
der vollen Ausbildungsvergütung für mindestens sechs Wochen (§ 19 Abs. 1 Nr. 2 BBiG). Abwei-
chend von der gesetzlichen Mindestdauer können Ausbildungs- und Tarifverträge längere Fristen 
vorsehen. Derzeit wird mit dem BMBF eine bis Ende 2020 befristete Aussetzung dieses Anspruchs 
diskutiert. Demnach soll im Falle einer vereinbarten Kurzarbeit für die Dauer des Bezugs des Kurz-
arbeitergeldes der Anspruch auf Fortzahlung der Vergütung entfallen. Bislang waren die diesbezüg-
lichen Bemühungen noch nicht erfolgreich. Zu beachten ist, dass Auszubildende nur dann einen 
Anspruch auf Kurzarbeitergeld haben, wenn ihre Ausbildungsvergütung sozialversicherungspflich-
tig ist, d.h. einen Betrag in Höhe von 450,00 Euro monatlich übersteigt.  
 

Kurzarbeit an sich rechtfertigt keine Kündigung der Auszubildenden durch den betroffenen Ausbil-
dungsbetrieb. Es sei denn der Ausbildungsbetrieb kommt für längere Zeit vollständig zum Erliegen.  
Entfällt dadurch die Ausbildungseignung des Betriebes, ist eine Kündigung der Auszubildenden 
möglich, ohne dass ein Schadensersatzanspruch entsteht. Die Ausbilder sind aber dazu verpflich-
tet, sich mit der zuständigen Agentur für Arbeit rechtzeitig um einen anderen Ausbildungsbetrieb 
für den Auszubildenden zu bemühen. Kurzarbeitergeld kann nach Auskunft der Agentur für Arbeit 
auch für Auszubildende gezahlt werden, die nach Abschluss ihrer Berufsausbildung eine versiche-
rungspflichtige (befristete oder unbefristete) Beschäftigung bei demselben oder einem anderen 
Arbeitgeber aufnehmen. 
 

Auch bei Ausbildern sollte Kurzarbeit nur in Ausnahmefällen angeordnet werden, da der Betrieb 
gewährleisten muss, dass der Ausbilder seiner Ausbildungspflicht gegenüber dem Auszubildenden 
nachkommt. Werden die Auszubildenden mangelhaft oder gar nicht ausgebildet, kann ein Scha-
densersatzanspruch gegenüber dem Ausbildungsbetrieb entstehen. 
 

Generell ergibt sich für Auszubildende kein regulärer Anspruch auf Home-Office. Aufgrund der 
derzeitigen Umstände ist es jedoch vertretbar, ausnahmsweise das Lernen und Arbeiten z.B. am 
Berichtsheft (Erstellen von Kulturberichten) zu Hause zuzulassen, insbesondere dann, wenn der 
Ausbilder die Arbeitsergebnisse zum Beispiel per E-Mail (beim Online-Berichtsheft über seinen Zu-
gang) kontrollieren kann. 
 

Geringfügige Fehlzeiten mit bis zu 10 % der Ausbildungszeit (Praxis und Theorie) können bei der 
Zulassung zur Abschlussprüfung unberücksichtigt bleiben. Die Berechnung der Fehlzeiten erfolgt 
auf Basis von 220 Arbeitstagen jährlich. Angebrochene Kalenderjahre werden anteilig berechnet. 
 

Auszubildende können nicht pauschal in “Zwangsurlaub” geschickt werden. Urlaub muss der Aus-
zubildende beantragen und kann nicht gegen dessen Willen einfach angeordnet werden. Ähnliches 
gilt für den Abbau von Überstunden. Der Auszubildende selbst (oder auch der Betriebsrat) können 
eine Vereinbarung mit der Unternehmensleitung treffen. Hier zählt der Einzelfall. 
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Eine Lösung zur Reduzierung der finanziellen Belastung der Ausbildungsbetriebe durch die in vol-
ler Höhe fortzuzahlende Ausbildungsvergütung und gleichzeitig zum Erhalt des Ausbildungsplatzes 
für Auszubildende kann die Teilzeitausbildung nach § 7a BBiG sein. Mit einer Vertragsänderung 
kann die tägliche oder wöchentliche Ausbildungszeit um bis zu 50 Prozent verkürzt und die Vergü-
tung entsprechend gekürzt werden. Allerdings verlängert sich das Ende der vertraglich vereinbar-
ten Ausbildungszeit um die Zeit, welche durch die Reduzierung der Ausbildungszeit insgesamt 
nicht für die Vermittlung der beruflichen Handlungsfähigkeit zur Verfügung steht (§ 7a Abs. 2 BBiG). 
 

Bei einer drohenden Insolvenz oder der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens haben keine direk-
ten Auswirkungen auf den Ausbildungsvertrag. Die aus dem Ausbildungsverhältnis resultierenden 
Rechte und Pflichten bleiben weiter bestehen.  
 

Nach der Eröffnung des Insolvenzverfahrens tritt allerdings der Insolvenzverwalter an die Stelle 
des Ausbildungsbetriebs. Alle aus dem Ausbildungsvertrag bestehenden Ansprüche (zählt insbe-
sondere die Zahlung der vereinbarten Ausbildungsvergütung) sind an ihn zu richten.  
 

Aufgrund der zunehmenden Verbreitung des Coronavirus wird der Girls‘Day - Mädchen-
Zukunftstag und Boys‘Day - Jungen-Zukunftstag für dieses Jahr bundesweit abgesagt! 
 

32. Saisonarbeitskräfte 
 

„Das ZVG-Informationsblatt: Saisonarbeitskräfte“ erhalten Sie bei Ihrem Landesverband. 
 

33. Sicherstellung von Arbeitskräften für den Gartenbau und die Landwirtschaft 
 

Deutscher Bauernverband e.V., Zentralverband Gartenbau e.V., Bundesvereiniung der Erzeugeror-
ganisationen für Obst und Gemüse e.V. Bundesvereinigung Obst und Gemüse und Deutscher Raif-
feisenverband e.V. hatten sich in einem gemeinsamen Schreiben an alle zuständigen Ministerien 
auf Bundesebene gewandt, nicht nur um auf die Einreiseproblematik hinzuweisen und Lösungen 
einzufordern, sondern auch, um weitere Regelungen vorzuschlagen, die die Situation der Betriebe 
hinsichtlich des Themas „Verfügbarkeit von Arbeitskräften“ verbessern können. Ein großer Teil der 
Vorschläge wurde auch umgesetzte. Die meisten allerdings befristet.  
 

Im Einzelnen sind dies – für den Zeitraum der Krise - insbesondere: 
 

• eine Lockerung des Arbeitszeitgesetzes: Verlängerung der täglichen und wöchentlichen Höchstar-
beitszeiten sowie Verkürzung der Ruhezeit. 
- die Erweiterung der Möglichkeiten für geringfügige Beschäftigung: Anhebung der Entgeltgrenze 

für eine geringfügig entlohnte Beschäftigung  
- Verlängerung der Beschäftigungshöchstdauer und Abschaffung der Prüfung der Berufsmäßig-

keit. 
 

• eine Verbesserung der Hinzuverdienstmöglichkeiten beispielsweise für Arbeitslose, Asylbewerber, 
Bezieher von Kurzarbeitergeld oder einer vorzeitigen Altersrente. 

• ein erleichterter Zugang zum Arbeitsmarkt für Arbeitskräfte aus Drittstaaten. 

https://www.g-net.de/landesverbaende.html
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• eine Lockerung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes, die es erlaubt, Arbeitnehmer auch ohne 
Erlaubnis der Bundesagentur für Arbeit an andere Betriebe zu überlassen. 

 

Einige der Forderungen wurden inzwischen umgesetzt. 
 

Ausweitung der Zeitgrenzen für geringfügige Beschäftigung 
Die Zeitgrenzen für die geringfügige Beschäftigung in Form der kurzfristigen Beschäftigung wurden 
befristet vom 01. März 2020 bis zum 31. Oktober 2020 auf eine Höchstdauer von fünf Monaten 
oder 115 Tagen ausgeweitet. Für Beschäftigungen, die vor dem 01. März 2020 aufgenommen wur-
den, gilt weiterhin die Höchstdauer von drei Monaten oder 70 Tagen. Wurde die Beschäftigung 
aber vor dem 01. März 2020 aufgenommen und die Höchstarbeitsdauer war am 29. Februar 2020 
noch nicht abgelaufen, so tritt ab dem 01. März 2020 per Gesetz eine Änderung der Verhältnisse ein, 
so dass dieses Beschäftigungsverhältnis dann fünf Monate oder 115 Arbeitstage dauern darf. Dies 
ist so ausdrücklich in einer Ergänzung der Geringfügigkeitsrichtlinien enthalten. beifügen. Beschäf-
tigungen, die vor dem 31. Oktober 2020 beginnen, aber darüber hinaus dauern, sind nur dann sozi-
alversicherungsfrei, ist von Beginn an kurzfristig, wenn sie unter Berücksichtigung von Vorbeschäf-
tigungszeiten auf längstens 5 Monate oder 115 Arbeitstage befristet ist. Die Ergänzung der Gering-
fügigkeitsrichtlinie fügen wir dem Merkblatt als Anlage bei. Weitere Informationen finden sie hier. 
 

Es bleibt aber dabei, dass die Berufsmäßigkeit weiter zu beachten ist. Die Ausweitung der Zeitgren-
ze ist damit nur möglich, wenn keine berufsmäßige Beschäftigung vorliegt. Bei der Frage, ob eine 
Tätigkeit berufsmäßig ausgeübt wird oder nicht hilft der Blog der mini-job-zentrale. 
 

Überschreitung der 450 €-Grenze befristet möglich 
Arbeitgeber beschäftigen aufgrund der Corona-Krise ihre 450-Euro-Minijobber teilweise in größe-
rem Umfang als ursprünglich vereinbart. Dies kann zum Überschreiten der monatlichen Verdienst-
grenze von 450 Euro führen. Für eine Übergangszeit vom 01. März 2020 bis 31. Oktober 2020 ist 
nun sogar ein fünfmaliges Überschreiten der Verdienstgrenze möglich. 
 

Das Überschreiten der Entgeltgrenze muss gelegentlich und unvorhersehbar sein 
Übersteigt der Jahresverdienst eines Minijobbers 5.400 Euro, weil sich der Verdienst in einzelnen 
Monaten erhöht, liegt nicht automatisch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung vor. Ein 
Minijob bleibt auch dann bestehen, wenn der höhere Verdienst gelegentlich und nicht vorher-
sehbar gezahlt wird. Die Höhe des Verdienstes spielt keine Rolle. Eine betragsmäßige Obergrenze 
für das Überschreiten gibt es also nicht. 
 

Unvorhersehbar heißt, dass die Mehrarbeit im Voraus nicht vereinbart war. Diese kann sich bei-
spielsweise ergeben, weil andere Arbeitnehmer erkrankt sind oder aufgrund der Corona-Pandemie 
unter Quarantäne stehen. Als gelegentlich war bislang grundsätzlich ein Zeitraum bis zu 3 Kalen-
dermonaten innerhalb eines Zeitjahres anzusehen. Dieser Zeitraum wird nun vorübergehend auf 5 
Monate innerhalb eines 12-Monats Zeitraums erhöht.  

https://blog.minijob-zentrale.de/2020/03/30/corona-zeitgrenzen-fuer-kurzfristige-minijobs-werden-ausgeweitet/
https://blog.minijob-zentrale.de/2019/03/20/kurzfristige-minijobs-berufsmaessig-oder-nicht/
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Der 12-Monats-Zeitraum endet immer mit dem Ende des Kalendermonats, in dem ein unvorher-
sehbares Überschreiten vorliegt und beginnt 12 Monate vorher. Die Regelung ist befristet für den 
Zeitraum vom 01. März 2020 bis zum 31. Oktober 2020.  
 

Auf den Seiten der Minijob-Zentrale finden sich einige Beispiele dazu, wann und unter welchen 
Voraussetzungen eine Überschreitung der 450 €-Grenze zulässig ist. 
 

Ausnahmen von Arbeitszeitvorschriften bundesweit ermöglichen 
In das Arbeitszeitgesetz wurde eine Verordnungsermächtigung aufgenommen werden, um bun-
deseinheitliche Ausnahmen von den Arbeitszeitvorschriften zu ermöglichen. Hierzu hat es eine 
Verordnung gegeben, die allerdings auf Bundesebene bis zum 31. Juli 2020 befristet war. Eine 
Verlängerung ist derzeit nichtgeplant. Auch die Ausnahmeregelungen vom Sonntagsfahrverbot 
und die Verlängerung der Arbeitszeiten in dem Zusammenhang sind inzwischen ausgelaufen. Auch 
hier ist eine Verlängerung nicht geplant. 
 

Arbeitserlaubnisse für Flüchtlinge und Asylbewerber 
Nach einer Information der Regionaldirektion Baden-Württemberg der Bundesagentur für Ar-
beit mit Sitz in Stuttgart, gibt es jetzt auch Erleichterungen für das Arbeitsgenehmigungsverfahren. 
 

Grundsätzlich benötigen Ausländer, auch Flüchtlinge, deren Asylantrag noch nicht entschieden ist 
oder abgelehnt wurde, eine Arbeitsgenehmigung von der Ausländerbehörde, wenn sie in Deutsch-
land eine Arbeit aufnehmen wollen. Die Ausländerbehörde wiederum muss in einem verwaltungs-
internen Verfahren in den meisten dieser Fälle bei der Bundesagentur für Arbeit eine arbeitsmarkt-
liche Zustimmung einholen. 
 

Diese Zustimmung wurde von der Bundesagentur für Arbeit vergangene Woche global für die Be-
schäftigung als Erntehelferinnen und Erntehelfer erteilt. Dies bedeutet, die Ausländerbehörde 
muss hier keine Zustimmung im Einzelfall einholen. Das Verfahren der Erteilung einer Arbeits-
genehmigung wird damit beschleunigt. Grundsätzlich bleibt es aber dabei, dass eine Erlaub-
nis der Ausländerbehörde zur Arbeitsaufnahme weiter erforderlich ist: 
 

Konkret gilt diese Globalzustimmung BA ab sofort für folgende Personengruppen:  
• Für alle Personen, die für 90 Tage visumsfrei einreisen dürfen und im Inland eine Beschäftigung 

ausüben, die nach §30 Beschäftigungsverordnung (BeschV) nicht als Beschäftigung i.S. des Auf-
enthG gilt,  

 

• Für alle Personen mit einem Aufenthaltstitel, nach dem die Ausübung einer Beschäftigung verbo-
ten oder beschränkt ist,  

 

• Für die Beschäftigung von Personen mit einer Aufenthaltsgestattung, 
 

• Für die Beschäftigung von Personen mit einer Duldung. 
 

Weitere Grundvoraussetzungen: 
• Es handelt sich um eine Beschäftigung in der Landwirtschaft (z.B. Erntehelfer/-in) 
 

• Die Beschäftigung erfolgt im Zeitraum 01.April 2020 bis längstens 31. Oktober 2020 
 

https://blog.minijob-zentrale.de/2020/03/30/mehrarbeit-wegen-corona-450-euro-grenze-darf-im-minijob-ueberschritten-werden/


Stand: 19. August 2020  Seite 31 von 34 
__________________________________________________________________________________________ 
 
 

• Der Arbeitsvertrag verpflichtet den Arbeitgeber, mindestens den gesetzlichen Mindestlohn zu be-
zahlen 

 

Nochmals Achtung: 
Die Zustimmung der Ausländerbehörde ist weiter notwendig. Das Verfahren wird durch die Gobal-
genehmigung der BA nur verkürzt. Setzen Sie sich also vor Arbeitsaufnahme mit der zuständigen 
Ausländerbehörde in Verbindung. 
 

Die Globalzustimmung der BA ist als Anlage beigefügt. 
 

Zur Arbeitnehmerüberlassung siehe Punkt 13. 
 

34. Koordinierung von freien Stellen für Saisonarbeitskräfte  
 

Durch die Folgen der Corona-Krise melden sich vermehrt Arbeitssuchende bei den Verbänden und 
fragen nach freien Stellen als Saisonarbeitskraft. In diesem Zusammenhang weisen wir Sie auf die 
bereits bestehende Plattform der Sind GmbH hin. Dort können Betriebe ein Profil anlegen und den 
Bedarf an Saisonarbeitskräften erklären. Arbeitssuchende wiederum können über die Suchfunkti-
on freie Stellen in ihrer Umgebung finden.  
 

Nähere Informationen zur SinD GmbH und der Plattform erhalten Sie auf den folgenden Internet-
seiten: www.saisonarbeit-in-deutschland.de und www.sind-gmbh.de. 
 

Auch die Verbände können den Hinweis für Arbeitssuchende direkt auf ihrer Homepage zur Verfü-
gung stellen und ihren Mitgliedsbetrieben empfehlen, diese Plattform zu nutzen.  
 

Seit dem 19. März hat sich die Geschäftsführung der SinD GmbH entschlossen, dass aufgrund der 
derzeitigen Situation die Einstellung des Betriebsprofils bis zum 30. Juni 2020 kostenfrei ist. 
Bisher lag der Jahresbeitrag bei 102 €.  
 

Der Bundesverband der Maschinenringe e. V. startet gemeinsam mit dem Bundesministerium für 
Ernährung und Landwirtschaft die Online-Plattform www.daslandhilft.de. Die Plattform stellt den 
Kontakt zwischen Landwirten und Bürgerinnen und Bürgern her, deren bisheriger Erwerb aufgrund 
der Corona-Krise weggefallen ist, um sie für Pflanz- und Erntearbeiten in der Landwirtschaft zu 
vermitteln. Auch dieses Angebot ist kostenlos.  
 

35. Studenten als Erntehelfer 
 

Weiterhin gilt, dass trotz geschlossener Schulen und Hochschulen, das BAföG weitergezahlt wird.  
 

BAföG-Geförderte sollen motiviert werden sich in Zeiten von Corona im Gesundheitswesen, in sozi-
alen Einrichtungen, aber auch in der Landwirtschaft (z.B. als Erntehelfer) zu engagieren. Die 
bereits im März geschaffenen Anreize wurden durch die am 7. Mai 2020 im Bundestag beschlossene 
Änderung des Bundesausbildungsförderungsgesetzes erweitert.  

http://www.saisonarbeit-in-deutschland.de/
https://www.sind-gmbh.de/
http://www.daslandhilft.de/
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Der Hinzuverdienst aus allen systemrelevanten Branchen und Berufen wird komplett von der 
Anrechnung auf das BAföG ausgenommen.  
 

Das Gesetz tritt rückwirkend zum 1. März 2020 in Kraft und behält seine Gültigkeit nur bis zum 
Ende des Monats, in dem die Aufhebung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite in 
Folge der COVID-19-Pandemie durch den Bundestag festgestellt und bekannt gemacht wird. 
Die Regelung greift auch bei Entscheidungen über eine Förderung nach dem Aufstiegsfortbildungs-
förderungsgesetz sowie über Berufsausbildungsbeihilfe und Ausbildungsgeld nach dem Dritten 
Buch Sozialgesetzbuch. 
 

Vor Ostern hatte der ZVG die Hochschulen und Universitäten (neun Standorte mit gartenbauwis-
senschaftlichen Studiengängen und ca. 2300 Studierenden) aufgerufen, für Studierende, die an 
anstehenden Pflanz- und Erntearbeiten interessiert sind, zu prüfen, ob ein Teil der Tätigkeit als 
praktische Zeit für das Studium anerkannt werden kann.  
 

Aus fachlich-didaktischer und organisatorischer Sicht hat der ZVG geraten, mindestens sechs Wo-
chen zu ermöglichen.  
 

Das Albrecht Daniel Thaer-Institut für Agrar- und Gartenbauwissenschaften der Humboldt Universi-
tät Berlin hat eingerichtet, dass sich Studierende die Tätigkeit inkl. Bericht über den Bereich "Über-
fachliche Wahlpflicht" in Absprache mit dem Praktikumsbeauftragen anteilig anrechnen lassen 
können. Die Hochschule Weihenstephan-Triesdorf (HSWT) und die Hochschule Geisenheim Univer-
sity haben ebenfalls Möglichkeiten für ihre Studierenden geschaffen. 
 

36. Was passiert bei Ausgangssperren?  
 

Um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, wird derzeit auch über Ausgangssperren 
diskutiert. Zwar wollen Behörden zunächst abwarten, wie sich die schon beschlossenen Ein-
schränkungen etwa bei der Öffnung von Geschäften, Restaurants und Sportstätten auswirken. 
 

Was sollen Ausgangssperren bewirken? 
Ziel aller Maßnahmen ist es, die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen. Und da das Virus 
von Mensch zu Mensch übertragen wird, könnten die Appelle von Politikern und Wissenschaftlern 
in Sachen Corona-Krise eindringlicher nicht sein: Bleiben Sie zu Hause! Halten Sie Abstand! Ver-
meiden Sie soziale Kontakte! Allerdings: Viele Menschen halten sich offenbar nicht an die Empfeh-
lungen und bereits erlassenen Verordnungen.  
 

Das Robert Koch-Institut nutzt inzwischen sogar Handydaten, um ermitteln zu können, ob die Mo-
bilität der Bevölkerung nachlässt. Auch in Italien messen die Behörden so den Erfolg ihrer verord-
neten Maßnahmen gegen die Pandemie. 
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Was ist bei Ausgangssperren verboten? 
Grundsätzlich sind die Menschen dann aufgefordert, ihre Wohnungen beziehungsweise Grundstü-
cke nicht zu verlassen. Es dürfte aber diverse Ausnahmen geben. Die Behörden hätten dabei eini-
gen Spielraum, sagen Rechtsexperten. 
 

Was bleibt bei Ausgangssperren erlaubt? 
In Bayern gelten in Wunsiedel und Mitterteich folgende Regelungen: Bürger dürfen ihr Zuhause für 
wichtige Erledigungen verlassen, also etwa zum Einkaufen, für Post- und Bankenbesuche, Wege 
zum Arzt oder zur Apotheke oder die Fahrt zur Tankstelle. Auch der Weg zur Arbeit ist erlaubt - 
allerdings mit Bescheinigung des Arbeitgebers. Und auch das Betreuen Hilfsbedürftiger und 
Verwandter bleibt gestattet, genauso wie Besuche bei getrennt lebenden Kindern. Die Versorgung 
von Haustieren bleibt ebenfalls erlaubt, also etwa das Gassigehen mit dem Hund. Privatgärten, 
eigene Terrassen und Balkone dürfen „zum Luftschnappen“ genutzt werden. 
 

Müssen sich die Bürger an solche Sperren halten? 
Ja, betonen Verfassungsrechtler. Werden Ausgangssperren erlassen, müsse diese auch unmittelbar 
beachtet werden. Ein Widerspruch sei nicht möglich. Zwar könne man gegen die Sperren vor Ge-
richt gehen, um einstweiligen Rechtsschutz dagegen zu bekommen. Bis dieser aber gewährt sei, 
müsse man die Regelungen befolgen. Vermutlich würden Verstöße gegen flächendeckende Aus-
gangssperren von den deutschen Behörden mit Bußgeldern belegt. In Frankreich zum Beispiel sind 
bei Verstößen bis zu 135 Euro fällig, in Tirol in Österreich sind es bis zu 3.600 Euro. In Spanien hel-
fen sogar Soldaten bei der Überwachung der Ausgangssperren. 
 

Auf welcher Grundlage können Ausgangssperren erlassen werden? 
Eine Grundlage für Ausgangssperren ist Paragraf 28 im Infektionsschutzgesetz. Dort steht, dass die 
zuständige Behörde - unter gewissen Voraussetzungen - Menschen verpflichten kann, "den Ort, an 
dem sie sich befinden, nicht zu verlassen oder von ihr bestimmte Orte nicht zu betreten, bis die 
notwendigen Schutzmaßnahmen durchgeführt worden sind". 
 

Arbeitsbescheinigung Muster 
Damit Ihre Mitarbeiter bei einer Kontrolle belegen können, dass sie auf dem Weg zur Arbeit sind, 
raten wir, bereits jetzt allen Mitarbeitern eine Arbeitsbescheinigung auf dem Briefbogen des Un-
ternehmens (inkl. Firmenanschrift) auszustellen.  
 

So kann sichergestellt werden, dass auch Mitarbeiter, die nur einige Tage in der Woche im Betrieb 
arbeiten, das Dokument noch persönlich erhalten.  
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Folgendes Muster schlagen wir vor: 
 

ARBEITGEBERBESCHEINIGUNG 
 

Herr Franz Xaver Mustermann, geb. 29.2.1980 
Musterstraße 123 
99999 Musterstadt 
 

ist in unserem Unternehmen „Mustername“ in 99999 Musterdorf beschäftigt. 
 

Ort, Datum Unterschrift 
Funktion des Unterzeichnenden 
 

Quellen 
 

Dieses Informationsblatt wurde auf Grundlage von Onlineinformationsangeboten der Industrie- 
und Handelskammer für München und Oberbayern, Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf, 
Deutscher Industrie- und Handelskammertag e.V., Hessisches Ministerium für Soziales und Integra-
tion, des Landschaftsverbands Rheinland, der Minijog-Zentrale, des Norddeutschen Rundfunks, 
Bundesministerium für Justiz und Verbraucherschutz, Bundesministerium für Finanzen, Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales sowie der Deutschen Handwerks Zeitung erstellt. 
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